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Fakultät für Kulturwissenschaften

Prüfungsordnung
für den

Bachelor-Studiengang Musikwissenschaft
an der Universität Paderborn

Vom 04. März 2009

Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. 10. 2006 (GV.NRW.474)
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Kunsthochschulrechtsvom
13. März 2008 (GV.NRW.S. 195) hat die Universität Paderborn die folgende Prüfungsord¬
nung erlassen:
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I. Allgemeiner Teil

§1
Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung

(1) Der Bachelor-Studiengang Musikwissenschaft ist ein grundständiges wissenschaftliches
Studium, das neben den allgemeinen Studienzielen des § 58 HG zu einem ersten berufsquali¬
fizierenden Abschluss führt.

(2) Vor dem Hintergrund sich verändernder Qualifikations- und Kompetenzprofile hat er das
Ziel, die Absolventinnen und Absolventen zur Berufsfähigkeit durch die Vermittlung von
grundlegendem Fachwissen, vertieftem Verständnis musikalisch-künstlerischer Phänomene,
Methodenkompetenzen und Schlüsselqualifikationen zu führen und sie dadurch zu kompe¬
tentem und verantwortlichem Handeln auf ihrem Arbeitsgebiet zu befähigen.

(3) Ein vertieftes Verständnis musikalisch-künstlerischer Phänomene, die zu den zentralen
Inhalten des Studiums gehören, wird durch eine künstlerisch-praktische Zusatzqualifikation
erworben.

(4) Innerhalb des Studiums sind Veranstaltungen zu absolvieren, in denen der Erwerb von
Schlüsselqualifikationen ein integraler Bestandteil ist. Zu diesen zählen insbesondere Kom¬
munikations- und Teamfähigkeit, Präsentations- und Moderationskompetenzen sowie die
Fähigkeit zur Nutzung moderner Informationstechnologien. Diese können auch im Studium
generale erworben werden. Für ihren Erwerb sind im Rahmen des Studiums sechs Leistungs¬
punkte (ECTS-Punkte) vorgesehen.

(5) Der Bachelorstudiengang Musikwissenschaft zeichnet sich aus durch modulare Veran¬
staltungseinheiten sowie studienbegleitende Prüfungen. Durch die Bachelorprüfung soll fest¬
gestellt werden, ob die Studierenden die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen
gründlichen Fachkenntnisse erworben haben, die Zusammenhänge des Faches überblicken
und die Fähigkeit besitzen, Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens sachgerecht anzu¬
wenden.

(6) Der Studienverlauf wird durch die für den Studiengang geltende Studienordnung gere¬
gelt. Sie beschreibt und erläutert die Lehrveranstaltungen und Studienleistungen, die für einen
erfolgreichen Studienabschluss erforderlich sind. Die Inhalte der Module und die Modulbe¬
schreibungen sowie ein exemplarischer Studienverlaufsplan sind dieser Prüfungsordnung im
Anhang beigefügt.

§2
Akademischer Grad

Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung verleiht die Fakultät für Kulturwissenschaften
den Grad „Bachelor of Arts". Als abkürzende Schreibweise wird „B. A." verwendet.

§3
Zugangsvoraussetzungen

(1) Zugangsvoraussetzung zum Bachelor-Studiengang Musikwissenschaft ist die allgemeine
Hochschulreife oder ein durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle als
gleichwertig anerkannter Schulabschluss.

(2) Als weitere Zugangsvoraussetzung müssen die Studienbewerberinnen und -bewerber
entwicklungsfähige Fähigkeiten auf einem Musikinstrument bzw. in Gesang sowie einen



musikalischen Kenntnisstand nachweisen, der mindestens demjenigen eines Oberstufen-
Leistungskurses im Fach Musik entspricht. Der Nachweis der studiengangsbezogenenGrund¬
kenntnisse und -kompetenzen ist Voraussetzung für die Einschreibung.
(3) Der Nachweis der studiengangsbezogenen Grundkenntnisse und -kompetenzen wird
durch einen bestandenen Eignungstest erbracht. Dieser folgt den Vorgaben und Ordnungen
der Hochschule für Musik Detmold und erfolgt im Rahmen der Eignungsprüfungen zum
Lehramtsstudium Musik unter Beteiligung wenigstens eines hauptamtlichen Mitglieds des
Musikwissenschaftlichen Seminars in der zuständigen Eignungsprüfungskommission. Sie
besteht aus einem Vorspiel, einer Prüfung in allgemeiner Musiklehre und einer Gehörsprü¬
fung und orientiert sich in ihrem Schwierigkeitsgradan der Eignungsprüfung für Musiklehr¬
amtsstudiengänge.
(4) Der Eignungstest ist bestanden, wenn die Prüfungskommissionnach Bewertung des in
der Prüfung vermittelten Eindrucks zu der Gesamtbeurteilung gelangt, dass die Bewerberin
bzw. der Bewerber über die erforderlichen Voraussetzungen verfügt, um den spezifischen
Anforderungen des Bachelorstudiengangs Musikwissenschaft gerecht zu werden.
(5) Das Nähere zur Durchführungdes Eignungsfeststellungsverfahrensregelt der Prüfungs-
ausschuss im Benehmen mit der Hochschule für Musik Detmold.

(6) Für das Studium der Musikwissenschaft werden Fremdsprachenkenntnisse(Englisch,
Italienisch, Latein, Französisch) empfohlen. Wer diese Voraussetzungennicht erfüllt, ist ge¬
halten, zu Beginn des Studiums entsprechendeKenntnisse und Fähigkeiten selbstständig zu
erwerben.

§4
Regelstudicnzcit, Studienumfang und Studienordnung

(1) Die Regelstudienzeit beträgt für das Bachelorstudium einschließlich der Bachelorprü¬
fung sechs Semester. Dies entspricht einem Gesamtarbeitsaufwand(workload) für die Studie¬
renden von 5400 Stunden. Insgesamt sind 180 Leistungspunkte zu erbringen.
(2) Das Studium umfasst Veranstaltungen mit einem Gesamtumfang von 180 Leistungs¬
punkten. Davon entfallen 76 LP (44 SWS) auf den Pflicht-, 54 LP (31 SWS) auf den Wahl¬
pflichtbereich und 20 LP auf das Studium generale. Für den Studienaufenthalt im Ausland
bzw. das Praktikum im 6. Semester einschließlich des Berichts werden 14 LP vergeben; für
das Modul „Bachelorarbeit und Bachelorkolloquium"werden 16 LP vergeben.
(3) SWS steht für Semesterwochenstunden,LP (Leistungspunkte) für die im Rahmen des
European Credit Transfer Systems (ECTS) zu vergebenden Punktzahlen. Leistungspunkte
sind auch für ein Studium generale bzw. für den Erwerb von Schlüsselqualifikationenvor¬
gesehen.
(4) Die Fakultät für Kulturwissenschaftenerstellt auf der Grundlage dieser Prüfungsordnung
ein Modulhandbuchmit beispielhaftemStudienplan und Veranstaltungskommentaren.Diese
Unterlagen geben insbesondere Aufschluss über die Ziele der einzelnen Module, den Modu¬
len zugeordnete Lehrveranstaltungensowie über die notwendigen Vorkenntnisseund Inhalte
der Prüfungsgebiete.
(5) Die Inhalte der Veranstaltungensind so auszuwählen und zu begrenzen, dass dem durch
die Leistungspunkte vorgesehenen Arbeitsaufwand Rechnung getragen wird. Dabei ist zu
gewährleisten, dass die Studierenden im Rahmen dieser Prüfungsordnung nach eigener Wahl
Schwerpunkte setzen können und Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungenin einem ausgegli¬
chenen Verhältnis zur selbstständigen Vorbereitung und Vertiefung des Stoffes und zur Teil¬
nahme an zusätzlichen Veranstaltungen, auch in anderen Studiengängen, stehen.
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§5
Zeitlicher Zusammenhang der Prüfungen, Leistungspunktesystem, Meldung und

Meldefristen, Prüfungsziele und Prüfungsleistungen
(1) Die Prüfungsleistungenergeben sich aus den §§ 14, 15 und 16. Die Bachelorprüfungmit
der ihr zugehörigen schriftlichen Bachelorarbeit soll grundsätzlich innerhalb der in § 4 Absatz
1 festgelegten Regelstudienzeitabgeschlossen sein.
(2) Alle Prüfungen werden studienbegleitend und jeweils nach dem Prinzip eines Leistungs¬
punktesystems abgelegt. Für die Gewichtung, Zählung und Anrechnung von Prüfungsleistun¬
gen im BachelorstudiengangMusikwissenschaft werden Leistungspunkte gemäß dem Euro¬
pean Credit Transfer System (ECTS) verwendet. Ein Leistungspunkt nach Maßgabe dieser
Prüfungsordnungentspricht einem Punkt im Sinne des ECTS und einer Arbeitsbelastung von
durchschnittlich30 Stunden. In jeder Lehrveranstaltung hat der verantwortliche Dozent dafür
Sorge zu tragen, dass mit dieser Arbeitsbelastungdie Veranstaltung mit der ihr zugeordneten
Prüfung oder im Rahmen der Modulprüfung erfolgreich absolviert werden kann.
(3) Zu jeder Modulprüfung ist eine gesonderte Meldung erforderlich. Jede Prüfungsmeldung
erfolgt in dem vorgesehenen Anmeldezeitraumvor dem jeweiligen Prüfungstermin. Die Mel¬
dung kann nur erfolgen, soweit die Zulassungsvoraussetzungen(§11) erfüllt sind.

Zu jeder einzelnen veranstaltungsbezogenenPrüfung ist ebenfalls eine gesonderte Meldung
erforderlich. Mit der Meldung ist anzugeben, welchem Modul die Prüfung zugeordnet wird.
Die erste Prüfungsmeldung in einem Modul gilt gleichzeitig als Meldung zu dem entspre¬
chenden Modul. Die Meldung zu den Prüfungen soll nach Vorgabe des Prüfungsausschusses
beim Prüfungsausschusserfolgen. Melde- und Rücktrittsfristen für Seminare werden von dem
jeweiligen Dozenten bekannt gegeben. Alle anderen Melde- und Rücktrittsfristen werden
durch Aushang beim Zentralen Prüfungssekretariat bekannt gegeben. Die Regelungen der
Wiederholungsprüfungensind zu beachten (§ 13 Absatz 4). Mit der Meldung zu der ersten
Prüfung ist der Antrag auf Zulassung (im Sinne des § 11) zur Bachelorprüfung zu stellen.
(4) Bei Veranstaltungen, die nicht vom MusikwissenschaftlichenSeminar angeboten wer¬
den, kommen bei Anmeldung, Abmeldung, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß, Bewer¬
tung der Prüfungsleistungen und der Zuordnung von Leistungspunktendie Regelungen der
jeweiligen Hochschulprüfungsordnungenzur Anwendung. Gegebenenfalls ist die Zuordnung
von Leistungspunkten von dem jeweiligen Prüfungsausschussvorzunehmen.Leistungspunkte
sind im Sinne des ECTS zu vergeben. Wird die Prüfung in mehreren Hochschulprüfungsord¬
nungen angeboten, kann die Kandidatin oder der Kandidat die Prüfungsordnungbestimmen,
nach der er oder sie geprüft wird.
(5) In den Prüfungen soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dass sie oder er in
begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln ein Problem ihres oder seines Studienganges
erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann.
(6) Als Prüfungsleistungen werden unterschieden:

a) Klausuren:
Die Dauer einer Klausurarbeit beträgt zwei bis vier Zeitstunden. Jede Klausurarbeit wird
von ein oder zwei Prüferinnen oder Prüfern im Sinne des § 7 Absatz 1 bewertet. Die ge¬
naue Anzahl der Prüfer regelt der Prüfungsausschuss. Abweichungen sind beim Prü¬
fungsausschuss aktenkundig zu machen. Die Bewertung der letzten Wiederholungs¬
prüfung wird von zwei Prüfenden vorgenommen. Eine Mitwirkung bei der Korrektur
durch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist zulässig. Die Bewertung
von Klausuren ist den Studierenden nach spätestens sechs Wochen - in der Regel durch
Aushang bei den jeweiligen Lehr- und Forschungseinheiten- mitzuteilen. Über Hilfs¬
mittel, die bei einer Klausurarbeit benutzt werden dürfen, entscheidet der Prüfer. Eine



Liste der zugelassenen Hilfsmittel ist gleichzeitig mit Ankündigung des Prüfungstermins
bekannt zu geben.
b) Mündliche Prüfungsleistungen:
Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfern (Kollegialprü¬
fung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers als Einzelprü¬
fungen oder als Gruppenprüfungenabgelegt. Die Bewertung der letzten Wiederholungs¬
prüfung wird von zwei Prüfenden vorgenommen. Hierbei wird jede Kandidatin/jeder
Kandidat in einem Prüfungsfach grundsätzlich nur von einem Prüfer geprüft. Vor der
Festsetzung der Note gemäß § 10 Abs.l hört der Prüfer die anderen an einer Kollegial¬
prüfung mitwirkendenPrüfer oder den Beisitzer. Die Dauer der mündlichen Prüfung be¬
trägt 30 Minuten, ggf. mit zusätzlicher Vorbereitungszeitvon 15 Minuten. Die wesentli¬
chen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das
Ergebnis der Prüfung ist dem Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung be¬
kannt zu geben. Studierende, die sich zu einem späteren Zeitpunkt der gleichen Prüfung
unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zuge¬
lassen werden, es sei denn, die Kandidatin/derKandidat widerspricht. Die Zulassung er¬
streckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnissesan
den Kandidaten.

c) Hausarbeiten:
Ihr Umfang beträgt circa 20.000-25.000 Zeichen. Die Bewertung ist den Studierenden
nach spätestens sechs Wochen mitzuteilen. Zulassungsvoraussetzungist die regelmäßi¬
ge, aktive Teilnahme an der Lehrveranstaltung.
d) Modulprüfung in Form einer künstlerisch-praktischenDarbietung/Präsentation:
Die künstlerische Zusatzqualifikation (Module 11 und 12) wird in einer künstlerisch¬
praktischen Darbietung bzw. Präsentation am Ende des 2. bzw. des 5. Studiensemesters
nachgewiesen. Die Dauer der Prüfung sowie die Auswahlkriterien und der Schwierig¬
keitsgrad der Werke werden vom Prüfungsausschussim Benehmen mit der Hochschule
für Musik Detmold festgelegt.
e) Präsentation und Dokumentation von Projektergebnissen:
Die Ergebnisse von Projektarbeiten (Modul 7) werden in der Regel in einer öffentlichen
Veranstaltung (z. B. Gesprächskonzert, Vortrag, Ausstellung) präsentiert bzw. in einer
der Öffentlichkeit zugänglichen Arbeit dokumentiert.

(7) Aus didaktischen Gründen kann eine Prüfung aus mehreren, verschiedenartigen Prü¬
fungsleistungen bestehen. Die Formen der Prüfungsleistungen können zu unterschiedlichen
Prüfungsterminen voneinander abweichen.
(8) Macht die Kandidatin oder der Kandidat durch ein ärztliches Attest glaubhaft, dass sie
oder er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage
ist, eine Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, hat die oder der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin oder dem Kandidaten zu gestatten,
gleichwertige Prüfungsleistungenin einer anderen Form zu erbringen.
(9) Für alle Prüfungen (Teilprüfungen,Prüfungen und andere veranstaltungsbezogene Prü¬
fungen. Modulabschlussprüfungen)gibt der Prüfungsausschuss im Benehmen mit den Prü¬
fenden für alle Kandidatinnen und Kandidaten einheitlich bekannt, welche Prüfungsleistungen
jeweils verbindlich vorgegeben sind, wie sich die Gesamtnote einer Prüfung im Falle mehre¬
rer Prüfungsleistungen berechnet und wie viele Leistungspunkte zugeordnet werden. Diese
Vorgaben umfassen auch die Prüfungsleistungender Wiederholungsprüfungenzu Prüfungen.
Die Bekanntmachungenerfolgen in der Regel in den Veranstaltungskommentaren,bei Ände-



rangen zu Beginn eines Semesters durch Aushang bei den Prüfenden, spätestens jedoch bis
zum Ende der zweiten Vorlesungswoche.
(10) Bei der Festsetzung der Prüfungstermine ist darauf zu achten, dass keine Kollision mit
Lehrveranstaltungenauftritt.
(11) StudienbegleitendePrüfungen finden in der Regel zweimal im Jahr statt.

§6
Prüfungsausschuß

(1) Der Fakultätsrat der Fakultät für Kulturwissenschaftenbildet für den Studiengang Mu¬
sikwissenschaft einen Prüfungsausschussfür

1. die Organisation des Eignungsfeststellungsverfahrensin Zusammenarbeit mit der
Hochschule für Musik Detmold und die Überwachung seiner Durchführung,

2. die Organisation der Prüfungen und die Überwachung ihrer Durchführung,
3. die Einhaltung der Prüfungsordnungund die Beachtung der für die Durchführung der

Prüfungen beschlossenenVerfahrensregelungen,
4. die Entscheidungen über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahrengetroffene Ent¬

scheidungen,
5. die Abfassung eines jährlichen Berichts an die Fakultät über die Entwicklung der

Prüfungen und Studienzeiten,
6. die weiteren durch diese Ordnung dem Prüfungsausschussausdrücklich zugewiese¬

nen Aufgaben.
Darüber hinaus gibt der PrüfungsausschussAnregungen zur Reform der Prüfungsordnungund
der Studienordnung und legt die Verteilung der Noten offen. Der Prüfungsausschusskann die
Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden
übertragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und den Bericht an den
Fakultätsrat. Die oder der Vorsitzende berichtet dem Prüfungsausschussüber die von ihr oder
ihm allein getroffenen Entscheidungen.
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus der oder dem Vorsitzenden, der oder dem stellver¬
tretenden Vorsitzenden und fünf weiteren Mitgliedern. Auf Vorschlag der jeweiligen Gruppe
werden die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretendeVorsitzende und zwei weitere
Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnenund Hochschullehrer,ein Mitglied aus
der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter und zwei Mitglieder aus der
Gruppe der Studierenden von ihren jeweiligen Vertreterinnen oder Vertretern im Fakultätsrat
gewählt. Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnenund Hoch¬
schullehrer sowie die aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beträgt drei Jahre und der Studierenden ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig.
(3) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens-und des Ver¬
waltungsprozessrechts.
(4) Der Prüfungsausschussist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder
der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden und zwei weiteren Professorinnen oder Professo¬
ren mindestens ein weiteres stimmberechtigtesMitglied anwesend ist. Der Prüfungsausschuss
beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder
des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusseshaben bei pädago¬
gisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, insbesondere bei der Beurteilung, Anerkennung
oder Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, der Festlegung von Prüfungsaufgaben
und der Bestellung von Prüfungen und Beisitzenden, nur beratende Stimme.
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(5) Der Prüfungsausschusswird von der oder dem Vorsitzenden einberufen. Die Einberu¬
fung muss erfolgen, wenn mindestens drei Mitglieder dieses verlangen.
(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prü¬
fungsausschusses,ihre Stellvertreterinnenund Stellvertreter, die Prüfenden und die Beisitzen¬
den unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen,
sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Ver¬
schwiegenheit zu verpflichten.
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusseshaben das Recht, der Abnahme der Prüfungen
beizuwohnen.

§7
Prüfende und Beisitzende

(1) Der Prüfungsausschussbestimmt die Prüfenden und die Beisitzenden. Er kann die Be¬
stellung der oder dem Vorsitzenden übertragen. Prüfende sind Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer sowie habilitierte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw.
Assistentinnen und Assistenten. Promovierte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mit¬
arbeiter, die in dem die Prüfung betreffenden Studienabschnitteine selbstständige Lehrtätig¬
keit im entsprechenden Fach ausgeübt haben, sollen zu Prüfenden bestellt werden. In den
Modulen 2, 3, 11 und 12, die Lehrveranstaltungen mit musikalisch-künstlerischemAnteil
enthalten (MusikalischerSatz, KünstlerischerUnterricht), sind auch die Lehrenden prüfungs¬
berechtigt, die das Prüfungsrechtder Hochschule für Musik Detmold besitzen. Zum oder zur
Beisitzenden darf nur bestellt werden, wer die Abschlussprüfung in einem dem Fach entspre¬
chenden Studiengang an einer wissenschaftlichenHochschule im Geltungsbereichdes Hoch¬
schulrahmengesetzes oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat.
(2) Der Prüfungsausschuss bestimmt ein hauptamtliches Mitglied des Musikwissenschaft¬
lichen Seminars als Mitglied der zuständigen Kommission für die Eignungsfeststellungsprü-
fung an der Hochschule für Musik Detmold.
(2) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeitunabhängig.
(3) Die Kandidatin oder der Kandidat kann für die Abschlussarbeit und - wenn mehrere
Prüfende zur Auswahl stehen - für die mündlichen Prüfungen Prüfende vorschlagen. Die
Vorschläge der Kandidatin oder des Kandidaten sollen nach Möglichkeit Berücksichtigung
finden. Daraus resultiert aber kein Anspruch.
(4) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschussessorgt dafür, dass der Kandidatin oder
dem Kandidaten die Namen der Prüfenden rechtzeitig, in der Regel vier, mindestens zwei
Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung, bekannt gegeben werden. Die Bekanntma¬
chung durch Aushang ist ausreichend.

§8
Anrechnung von Studienzeiten, Studicnleistungen und Prüfungsleistungen,

Einstufung in höhere Fachsemester
(1) Studienzeiten,Studienleistungenund Prüfungsleistungenin vergleichbaren Studiengän¬
gen an anderen wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereichdes Hochschulrahmen¬
gesetzes werden angerechnet. Die Vergleichbarkeitdes Studiengangs wird vom Prüfungsaus¬
schuss festgestellt.
(2) Studienzeiten. Studienleistungenund Prüfungsleistungenin anderen Studiengängen oder
an anderen als wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschulrahmen¬
gesetzes werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Studienzeiten
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sowie Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb des Gel¬
tungsbereichs des Hochschulrahmengesetzeserbracht wurden, werden auf Antrag angerech¬
net, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn
Studienzeiten, Studienleistungenund Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den An¬
forderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der aufnehmenden Hochschule im
Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamt¬
betrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen.Für die Gleichwertigkeitvon Studienzeiten,
Studienleistungen und Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der
Kultusministerkonferenzund der Hochschulrektorenkonferenzgebilligten Äquivalenzverein¬
barungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaftenzu beachten. Im Üb¬
rigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeitdie Zentralstelle für ausländisches Bildungs¬
wesen gehört werden.
(3) Auf das Studium können auf Antrag auch gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen
angerechnet werden, die an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademienerbracht
werden. Die Anrechnung erfolgt durch den Prüfungsausschuss.
(4) Für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
staatlich anerkannten Fernstudien oder in vom Land Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit
mit anderen Ländern und dem Bund entwickelten Fernstudieneinheitengilt Absatz 2 entspre¬
chend.

(5) Leistungen, die mit einer erfolgreich abgeschlossenenAusbildung am Oberstufenkolleg
Bielefeld in einem einschlägigen Wahlfach erbracht worden sind, werden als Studienleistun¬
gen auf das Grundstudium angerechnet, soweit die Gleichwertigkeitnachgewiesen wird.
(6) Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die aufgrund einer Einstufungsprüfung
gemäß § 49 Abs. 11 HG berechtigt sind, das Studium in einem höheren Fachsemester aufzu¬
nehmen, werden die in der Einstufungsprüfungnachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten
auf die Prüfungsleistungenangerechnet. Die Feststellungen im Zeugnis über die Einstufungs¬
prüfung sind für den Prüfungsausschuss bindend.
(7) Auf Antrag können gemäß § 63 Abs. 2 HG sonstige Kenntnisse und Qualifikationenauf
Grundlage vorgelegter Unterlagen angerechnet werden.
(8) Zuständig für die Anrechnungennach den Absätzen 1 bis 7 ist der Prüfungsausschuss.
Vor Feststellungen über die Gleichwertigkeitsind zuständige Fachvertreterinnenoder Fach¬
vertreter zu hören.

(9) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistungenangerechnet, sind die Noten - soweit
die Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote
einzubeziehen. Bei unvergleichbarenNotensystemen wird der Vermerk „bestanden" aufge¬
nommen. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet.
(10) Bei Vorliegen der Voraussetzungender Absätze 1 bis 7 besteht ein Rechtsanspruch auf
Anrechnung. Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungenund Prüfungsleistungen,
die im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzeserbracht wurden, erfolgt von Amts
wegen. Die Studierenden haben die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzule¬
gen.
(11) Zuständig für die Anrechnung ist der Prüfungsausschuss. Leistungen, die im Rahmen
berufspraktischer Tätigkeiten erworben sind, können nach Prüfung der Gleichwertigkeitdurch
den Prüfungsausschussangerechnet werden. Vor Feststellung der Gleichwertigkeit sind die
zuständigen Fachvertreterinnen oder Fachvertreter zu hören.
(12) Studierende, welche die Hochschule ohne Studienabschlussverlassen, erhalten auf An¬
trag ein Zeugnis über die insgesamt erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen.
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§9
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß, Schutzvorschriften

(1) Eine Prüfungsleistunggilt als mit ungenügend (6,0) bewertet, wenn die Kandidatin oder
der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn sie
oder er innerhalb einer Woche vor dem jeweiligen Prüfungsterminoder nach Beginn der Prü¬
fung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche
Prüfungsleistungnicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeiterbracht wird. Die Kan¬
didatin oder der Kandidat kann sich spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungster¬
min ohne Angabe von Gründen von der Prüfung abmelden.
(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt innerhalb der Woche vor dem jeweiligen
Prüfungstermin oder nach Prüfungsbeginn geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungs-
ausschuss unverzüglich, spätestens aber fünf Werktage nach dem jeweiligen Prüfungstermin
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der Kandidatin oder des
Kandidaten ist ein ärztliches Attest spätestens vom Tag der Prüfung vorzulegen, das die An¬
gaben enthält, die der Prüfungsausschussfür die Feststellung der Prüfungsunfähigkeitbenö¬
tigt. In begründeten Fällen kann ein Attest eines Amtsarztes verlangt werden. Erkennt der
Prüfungsausschuss die Gründe nicht an, wird dies der Kandidatin oder dem Kandidaten
schriftlich mitgeteilt.
(3) Täuscht eine Kandidatin oder ein Kandidat oder versucht sie oder er zu täuschen, gilt die
betreffende Prüfungsleistung als mit ungenügend (6,0) bzw. als mit nicht bestanden bewertet.
Führt eine Kandidatin oder ein Kandidat ein nicht zugelassenes Hilfsmittel mit sich, kann die
betreffende Prüfungsleistung als mit ungenügend bzw. als mit nicht bestanden bewertet wer¬
den. Die Vorfälle werden von den jeweils Aufsichtsführenden aktenkundig gemacht. Die
Feststellung gemäß Satz 1 bzw. die Entscheidung gemäß Satz 2 wird von dem jeweiligen Prü¬
fenden getroffen.
(4) Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der den ordnungsgemäßenAblauf der Prü¬
fung stört, kann von den jeweiligen Prüfenden oder Aufsichtsführenden in der Regel nach
Abmahnung von der Fortsetzung der jeweiligen Prüfungsleistungausgeschlossen werden; in
diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit ungenügend (6,0) bzw. als mit nicht
bestanden bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen.
(5) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb von 14 Tagen verlangen, dass Ent¬
scheidungen gemäß Absatz 3 Satz 1, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 vom Prüfungsausschuss
überprüft werden. Belastende Entscheidungen sind mit einer Rechtsbehelfsbelehrungzu ver¬
sehen.

(6) In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den Kandi¬
daten von weiteren Prüfungsleistungen ausschließen. Täuschungshandlungenkönnen gemäß §
63 Absatz 5 HG außerdem mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 € geahndet werden und zur
Exmatrikulation führen.

(7) Auf Antrag einer Kandidatin sind die Mutterschutzfristen,wie sie im jeweils gültigen
Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter (MSchG) festgelegt sind, entsprechend zu
berücksichtigen. Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise beizufügen. Die Mutter¬
schutzfristen unterbrechen jede Frist nach dieser Prüfungsordnung; die Dauer des Mutter¬
schutzes wird nicht in die Frist eingerechnet.
(8) Gleichfalls sind die Fristen der Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes
über die Gewährung von Erziehungsgeld und Elternzeit (BErzGG) auf Antrag zu berücksich¬
tigen. Die Kandidatin oder der Kandidat muss bis spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt,
von dem ab sie oder er die Elternzeit antreten will, dem Prüfungsausschussunter Beifügung
der erforderlichen Nachweise schriftlich mitteilen, für welchen Zeitraum oder für welche
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Zeiträume sie oder er eine Elternzeit in Anspruch nehmen will. Der Prüfungsausschusshat zu
prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die bei einer Arbeitnehmerin oder
einem Arbeitnehmer einen Anspruch auf Elternzeit nach dem BErzGG auslösen würden, und
teilt das Ergebnis sowie gegebenenfalls die neu festgesetzten Prüfungsfristender Kandidatin
oder dem Kandidaten unverzüglich mit. Die Bearbeitungsfrist der Masterarbeit gemäß § 16
kann nicht durch die Elternzeit unterbrochen werden. Die gestellte Arbeit gilt als nicht verge¬
ben. Nach Ablauf der Elternzeit erhält die Kandidatin oder der Kandidat auf Antrag ein neues
Thema.

(9) Außerdem regelt der Prüfungsausschuss den Nachteilsausgleich für behinderte Studie¬
rende und er berücksichtigt Ausfallzeiten durch die Pflege des Ehegatten, der eingetragenen
Lebenspartnerinoder des eingetragenen Lebenspartners oder eines in gerader Linie Verwand¬
ten oder ersten Grades Verschwägerten.

§10
Bewertung von Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungenwerden von den jeweiligen Prüfenden
festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden:

1 = sehr gut: eine hervorragendeLeistung;
2 = gut: eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen

Anforderungen liegt;
3 = befriedigend: eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent¬

spricht;
4 = ausreichend: eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen

genügt;
5 = nicht ausreichend: eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderun¬

gen nicht mehr genügt;
6 = ungenügend: eine Leistung, die in keiner Hinsicht den Anforderungenent¬

spricht.
Zur differenzierten Bewertung können Zwischenwerte durch Absenken oder Anheben der
einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden. Dabei sind die Zwischennoten0,7; 4,3; 4,7; 5,3; 5,7
und 6,3 ausgeschlossen.

Wird eine Prüfung - etwa eine Klausur - von mehreren Prüfern bewertet und weichen die
Ergebnisse voneinander ab, so ergibt sich die Note der Prüfung aus dem arithmetischenMittel
der Noten aller Prüfer, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz
mehr als 2,0, wird vom Prüfungsausschusseine dritte Prüferin oder ein dritter Prüfer zur Be¬
wertung bestimmt. In diesem Fall wird die Note aus dem arithmetischen Mittel der beiden
besseren Noten gebildet. Die Prüfung kann jedoch nur dann mit ausreichend oder besser be¬
wertet werden, wenn mindestens zwei Noten ausreichend oder besser sind. Im Übrigen gilt
Abs. 2 entsprechend.

Setzt sich die Note einer Prüfung als gewichteter Mittelwert der Noten einzelner Teilprü¬
fungen zusammen, so lautet sie

bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut,
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 = gut,
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend,
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 = ausreichend,
bei einem Durchschnitt über 4,0 bis 5,0 = mangelhaft,
bei einem Durchschnitt über 5,0 bis 6.0 = ungenügend.
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Bei der Bildung der Noten wird jeweils nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma be¬
rücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.
(2) Eine Prüfung ist nicht bestanden, wenn nicht jede einzelne Teilprüfung bestanden ist.
(3) Eine Prüfung ist bestanden, wenn das Ergebnis mit der Note ausreichend (4,0) oder
besser bewertet worden ist.

(4) Die Gesamtnote für ein Modul ergibt sich aus dem nach Leistungspunktengewichteten
Mittel der Noten der Prüfungsleistungen in dem jeweiligen Modul. Für die Bildung der Ge¬
samtnote des Moduls 13 gilt § 17, Absatz 5.

II. Bachelorprüfung

§n
Zulassung

(1) Zur Bachelorprüfung kann nur zugelassen werden, wer
1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlägig fachgebundene Hoch¬

schulreife) oder ein durch Rechtsvorschriftoder von der zuständigen staatlichen Stel¬
le als gleichwertig anerkanntes Zeugnis oder die Voraussetzungenfür in der berufli¬
chen Bildung Qualifizierte besitzt.

2. an der Universität Paderborn für den BachelorstudiengangMusikwissenschaft einge¬
schrieben oder gemäß § 52 Absatz 2 HG als Zweithörer zugelassen ist.

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist schriftlich über das Zentrale Prüfungsamt an
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusseszu stellen. Dem Antrag sind
beizufügen:

1. die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 genannten Zulassungs¬
voraussetzungen,

2. eine Erklärung darüber, ob die Kandidatin oder der Kandidat bereits Prüfungen im
Studiengang Musikwissenschaft oder einem anderen Studiengang nicht oder endgül¬
tig nicht bestanden hat oder ob sie oder er sich in anderen Prüfungsverfahrenbefin¬
det.

(3) Ist es der Kandidatin oder dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 2 Satz 3
erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsaus-
schuss den Nachweis auf andere Art führen.

§12
Zulassungsverfahren

(1) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschussoder gemäß § 6 Absatz 1 Satz 3
dessen Vorsitzende oder Vorsitzender. Die Zulassung wird durch Aushang beim Zentralen
Prüfungssekretariat bekannt gegeben.
(2) Die Zulassung zur Bachelorprüfungbzw. die Zulassung zu den einzelnen Prüfungen ist
abzulehnen wenn

1. die in § 5 Abs. 3, § 10 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder
2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. die Kandidatin oder der Kandidat eine Prüfung in dem Studiengang Musikwissen¬

schaft oder in einem verwandten oder vergleichbaren Studiengang an einer wissen-
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schaftlichen Hochschule im Geltungsbereichdes Hochschulrahmengesetzesendgül¬
tig nicht bestanden hat, wobei im Fall des verwandten Studiengangs die Zulassungs¬
ablehnung auf den Fall beschränkt ist, dass eine Prüfung nicht bestanden wurde, die
im Bachelorstudiengang Musikwissenschaftzwingend vorgeschrieben werden und
als gleichwertig anzusehen ist oder

4. die Kandidatin oder der Kandidat sich bereits an einer anderen Hochschule in einer
vergleichbaren Prüfung in demselben oder einem verwandten Studiengang befindet
oder

5. der Prüfungsanspruch verloren gegangen ist.
(3) Hochschul- oder Studiengangswechslerinnenoder -Wechsler, die in einem Studiengang
gemäß Absatz 2 Satz 3 in einem Fach eine Prüfungsleistungnicht bestanden haben, die gemäß
§ 14 für den Studiengang Musikwissenschaftzu erbringen ist, können gemäß § 13 nur zu der
entsprechenden Wiederholungsprüfung zugelassen werden.

§13
Bestandteile, Umfang, Ablauf, Wiederholung und Kompensation der Prüfungen

(1) Die Prüfungsleistungen bestehen aus veranstaltungsbezogenen Prüfungen in einzelnen
Lehrveranstaltungenin den Modulen, die in § 14 angeführt werden, Modulabschlussprüfun¬
gen sowie dem Bericht über einen Studienaufenthalt im Ausland bzw. ein Praktikum.
(2) Gegenstand der veranstaltungsbezogenenPrüfungen sind die Stoffgebiete der zugeord¬
neten Lehrveranstaltungenund Lehrveranstaltungsblöcke.Umfang und Anforderungen dieser
Prüfungen müssen unbeschadet eines Vorschlagsrechtsder Studierenden dem Grundsatz fol¬
gen, dass nur geprüft wird, was zuvor gelehrt wurde.
(3) Für jede zu Prüfungen zugelassene Kandidatin bzw. für jeden zu Prüfungen zugelasse¬
nen Kandidaten wird ein Leistungspunktekontogeführt. Den Umfang und das Verfahren der
Zuteilung von Leistungspunktenregeln die §§ 18, 19 und 21. Nach Abschluss der Korrektu¬
ren der schriftlichen Arbeiten eines Prüfungsterminswird Auskunft über die erbrachten Leis¬
tungen erteilt (in der Regel durch Aushang bei den Prüfenden). Im Rahmen der organisatori¬
schen Möglichkeitenkann die Kandidatin bzw. der Kandidat jederzeit formlos in den Stand
ihres bzw. seines Kontos Einblick nehmen.

(4) Zu jeder Lehrveranstaltungbzw. zu jedem Lehrveranstaltungsblock,in der bzw. in dem
Leistungspunkteerworben werden können, wird spätestens im Prüfungszeitraumdes Semes¬
ters der Veranstaltung bzw. des Veranstaltungsblockeseine Prüfung angeboten (erster Prü¬
fungstermin). Soweit eine Wiederholungsmöglichkeitvorgesehen ist. findet diese Prüfung im
darauf folgenden Prüfungszeitraumstatt (zweiter Prüfungstermin). Die Prüfungen des ersten
und zweiten Prüfungstermins werden in der Regel vom gleichen Prüfer durchgeführt.
(5) Eine Prüfung zu einem Pflichtmodul kann zweimal wiederholt werden. Dies gilt nicht
für Modul 13 (Bachelorarbeitund Bachelorkolloquium;vgl. § 17, Absatz 4). Pro Jahr wird
mindestens eine Wiederholungsmöglichkeitüber dieselben Inhalte in der Regel vom selben
Prüfer angeboten. Die letzte Wiederholungeiner Klausur muss auf Wunsch der Kandidatin
oder des Kandidaten als mündliche Prüfung (erreichbare Noten: 4,0 oder 5,0) organisiert wer¬
den. Zur mündlichen Prüfung wird die Kandidatin bzw. der Kandidat zugelassen, wenn er an
der Prüfung und an der Wiederholungsprüfungteilgenommen und diese nicht bestanden hat.
Die Prüfungen dauern je Kandidat in der Regel mindestens 30 Minuten und höchstens 45
Minuten. Die gleichzeitige Prüfung von bis zu vier Kandidaten ist zulässig. Die Gesamtprü-
fungsdauer verlängert sich entsprechend.
(6) Eine nicht bestandene veranstaltungsbezogenePrüfung bzw. Teilprüfung in Standard¬
oder Alternativform zu einer Wahlpflichtveranstaltungkann einmal wiederholt oder durch
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Wechsel innerhalb des jeweiligen Wahlpflichtveranstaltungskatalogskompensiert werden.
Die Gesamtzahl dieser Möglichkeiten ist auf die Anzahl der Prüfungen zu Wahlpflichtveran¬
staltungen in dem jeweiligen Modul begrenzt. Absatz 5 Sätze 2 bis 7 gelten entsprechend.Der
Prüfungsausschuss legt im Benehmen mit den Prüfenden fest, ob nach dem Nichtbestehen
einer Prüfung eine Wiederholung oder eine Kompensation stattfindet. Die Bekanntgabe er¬
folgt zusammen mit der Mitteilung der Prüfungsbedingungen.
(7) Eine nicht bestandene veranstaltungsbezogenePrüfung in Alternativform zu einer Wahl-
pflichtveranstaltung.die nicht schlechter als mit 4,3 zu bewerten wäre, kann über die Mög¬
lichkeiten gem. Abs. 6 hinaus nachgebessertwerden. Die Form der Nachbesserung sowie die
Bedingungen werden vom Prüfungsausschussim Benehmen mit den Prüfenden festgelegt und
zusammen mit der Mitteilung der Prüfungsbedingungenbekannt gegeben.
(8) Eine Modulprüfungbesteht aus einer Abschlussprüfung oder aus mehreren Prüfungen.
Soweit sie aus mehreren Prüfungen besteht, ist sie endgültig nicht bestanden, wenn eine auf
eine Pflichtveranstaltung bezogene Prüfung endgültig nicht bestanden ist oder im Wahl-
pflichtbereich eines Moduls eine nicht bestandene Prüfung vorliegt und keine Wiederholung
oder Kompensationmehr möglich ist. Soweit die Modulprüfung aus einer Abschlussprüfung
besteht, ist sie endgültig nicht bestanden, wenn die zweite Wiederholungsprüfung nicht be¬
standen ist. Im Übrigen gilt Abs. 5 Sätze 3 bis 7 entsprechend.
(9) Bei Veranstaltungen des Studium generale kommen hinsichtlich der Möglichkeit der
Wiederholung,der Kompensation und der Nachbesserung sowie der hierfür geltenden Bedin¬
gungen die Regelungen der jeweiligen Prüfungsordnungenzur Anwendung. Die Gesamtzahl
der Kompensations- und Wiederholungsmöglichkeitenist auf die Anzahl der zum Erreichen
der Leistungspunkte notwendigen Lehrveranstaltungen begrenzt. Das Modul ist endgültig
nicht bestanden, wenn eine nicht bestandene Prüfung vorliegt und keine Wiederholung oder
Kompensation mehr möglich ist.
(10) Die Bachelorarbeit kann gemäß § 17 Absatz 4 einmal wiederholt werden.
(11) Der Abschlussberichtdes Auslandsaufenthaltsbzw. des Praktikums kann gemäß § 15
Absatz 2 einmal nachgebessert werden.
(12) Eine bestandene Prüfung kann weder wiederholt noch abgewählt werden.

§14
Module

(1) Im Bachelorstudiengang Musikwissenschaft sind acht Pflichtmodule und fünf Pflichtmo¬
dule mit Wahlmöglichkeiten zu belegen.
Pflichtmodule:

Modul 1: Allgemeine Musikgeschichte (12 Leistungspunkte)
Modul 2: Grundlagen I (12 Leistungspunkte)
Modul 3: Grundlagen II (12 Leistungspunkte)
Modul 4: Berufsfeldbezogene Praxis I: Notation und Edition (8 Leistungspunkte)
Modul 5: Musikwissenschaftliches Arbeiten (6 Leistungspunkte)
Modul 6: Systematische Musikwissenschaft (12 Leistungspunkte)
Modul 7: BerufsfeldbezogenePraxis II: Medien und Projektpräsentation (14 Leistungs¬
punkte)
Modul 13: Bachelorarbeit und Bachelorkolloquium (16 Leistungspunkte)

Modul 1 wird nach dem zweiten Semester mit einer mündlichen Prüfung gemäß § 5 Absatz
(6) b) abgeschlossen.Die Module 2 bis 5 werden jeweils mit einer alle Teilbereiche umfas¬
senden Modulprüfung in Form einer Klausur gemäß § 5 Absatz (6) a) abgeschlossen; deren
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Dauer beträgt bei Modul 2 und 3 vier Stunden, bei Modul 5 zwei Stunden und bei Modul 4
drei Stunden. Die einzelnen Modulprüfungen können in separate, zeitlich voneinander ge¬
trennte, veranstaltungsbezogenePrüfungen aufgeteilt werden.

Modul 6 wird entweder mit einer vierstündigen Klausur gemäß § 5 Absatz (6) a) oder mit
einer mündlichen Prüfung gemäß § 5 Absatz (6) b) oder mit zwei Hausarbeiten gemäß § 5
Absatz (6) c) abgeschlossen.

Die Modulprüfung für Modul 7 setzt sich aus zwei veranstaltungsbezogenenPrüfungen zu¬
sammen. In der Übung „Digitale/computergesteuertePräsentation, Edition und Notensatz"
wird eine Klausur gemäß § 5 Absatz (6) a) oder eine Hausarbeit gemäß § 5 Absatz (6) c) bzw.
Präsentation gemäß § 5 Absatz (6) e) vorgelegt. Das Projekt wird mit einem Arbeitsbericht
sowie der Präsentation bzw. Dokumentation der Ergebnisse abgeschlossen.

Die Modulprüfung für Modul 13 setzt sich zusammen aus einer veranstaltungsbezogenen
Prüfung in der Übung „Bachelorkolloquium"sowie der Bachelorarbeit (siehe § 16). Form und
Zeitpunkt der Nachweise werden vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit den Prüfenden
festgesetzt. Die Bekanntgabe erfolgt spätestens zum Vorlesungsbeginn.

Pflichtmodule mit Wahlmöglichkeiten:
Modul 8: Vertiefung I: Gattungsgeschichte(12 Leistungspunkte)
Modul 9: Vertiefung II: Kulturgeschichte (12 Leistungspunkte)
Modul 10: Vertiefung III: Allgemeine Musikwissenschaft(15 Leistungspunkte)
Modul 11: Künstlerische Zusatzqualifikation:Basismodul (6 Leistungspunkte)
Modul 12: Künstlerische Zusatzqualifikation: Aufbaumodul (9 Leistungspunkte)

Die Module 11 und 12 werden abgeschlossen mit einer Modulprüfung in Form einer künstle¬
risch-praktischen instrumentalen oder vokalen Darbietung/Präsentationim Benehmen mit der
Hochschule für Musik Detmold gemäß § 5 Absatz (6) d).

Die Modulprüfungder Module 8 und 9 setzt sich jeweils aus 3 Prüfungen zusammen. In ei¬
nem Seminar werden zwei Teilprüfungen (insgesamt 6 LP), in den beiden anderen wird je
eine veranstaltungsbezogenePrüfung (je 3 LP) vorgelegt. Diese können in Form von mündli¬
chen Präsentationen und/oder schriftlichen Hausarbeiten gemäß § 5 Absatz (6) c) erbracht
werden.

Die Modulprüfungdes Moduls 10 setzt sich aus vier Prüfungen zusammen. In einem Semi¬
nar werden zwei Teilprüfungen vorgelegt (insgesamt 6 LP), in den drei anderen wird je eine
veranstaltungsbezogenePrüfung (je 3 LP) vorgelegt. Diese können in Form von mündlichen
Präsentationen und/oder schriftlichen Hausarbeiten gemäß § 5 Absatz (6) c) erbracht werden.

Die Form und die Dauer der Prüfungen bzw. die Form und der Umfang der Nachweise
werden vom Prüfungsausschussim Benehmen mit den Prüfenden festgesetzt. Die Bekanntga¬
be erfolgt spätestens zum Vorlesungsbeginn.
(2) Insgesamt müssen in den Pflichtmodulen mit Wahlmöglichkeiten mindestens drei Haus¬
arbeiten gemäß § 5 Absatz (6) c) vorgelegt werden.
(3) Zusätzliche Lehrveranstaltungenim Studium generale dienen der Erweiterung der all¬
gemeinen Wissensbreite. Im Rahmen des Studium generale sind Vorlesungen, Übungen oder
Seminare aus dem Lehrangebot der Universität Paderborn oder der Musikhochschule Det¬
mold im Umfang von 20 Leistungspunkten auszuwählen.
(4) Eine Übersicht über die zu erbringenden Leistungspunkte je Modul findet sich im Stu¬
dienverlaufsplan im Anhang.
(5) Angaben über Inhalte und Ziele der Module sowie die zu besuchenden Lehrveranstal¬
tungen finden sich in den Modulbeschreibungenim Anhang.
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(6) Als Schlüsselqualifikationenwerden Kommunikations- und Teamfähigkeit (2 von insge¬
samt 14 Leistungspunkten in Modul 7), Präsentations-und Moderationskompetenzen(1 von
insgesamt 14 Leistungspunkten in Modul 7 sowie 1 von insgesamt 9 Leistungspunkten in
Modul 12 und 1 von insgesamt 16 Leistungspunkten in Modul 13) sowie die Fähigkeit zur
Nutzung moderner Informationstechnologien(1 von insgesamt 6 Leistungspunkten in Modul
5 sowie 1 von insgesamt 12 Leistungspunktenin Modul 6) vermittelt.
(7) Ein vertieftes Verständnis musikalisch-künstlerischerPhänomene, die zu den zentralen
Inhalten des Studiums gehören, wird durch eine künstlerisch-praktischeZusatzqualifikation
(Module 11 und 12) erworben.

§15
Studienaufenthaltim Ausland bzw. Praktikum

(1) Im sechsten Semester ist ein Praktikum in einer Einrichtung des Musiklebens bzw. des
kulturellen Lebens des In- oder Auslands, ein Auslandsaufenthaltzur Berufsqualifikationoder
zur Fortfuhrung des Studiums an einer ausländischen Hochschule vorgesehen. Das Praktikum
oder der Auslandsaufenthalt dauert insgesamt mindestens zwei Monate. Wahlweise können
zwei einmonatige Praktika oder ein zeitlich entsprechendes Teilzeitpraktikumabsolviert wer¬
den. Das Praktikum oder der Auslandsaufenthaltdient der Professionalisierung und Intensi¬
vierung vornehmlich im Hinblick auf den Erwerb berufspraktischer, ggf. auch sprachlicher
Kompetenzen.

Über den Verlauf des Praktikums/Auslandsaufenthaltesist spätestens bis zum Ende des
sechsten Semesters ein Bericht im Umfang von ca. 10.000-15.000Zeichen (4 Leistungspunk¬
te) zu verfassen, der die besuchte Institution/Einrichtung/Firmanäher beschreibt, sowie die
eigenen Tätigkeitsfelderund Erfahrungen während der Dauer des Aufenthaltes darstellt. Bei¬
zufügen ist eine Bescheinigung der entsprechenden Institution/Einrichtung/Firmaüber die
erfolgreiche Durchführung des Praktikums bzw. eine Bescheinigung über die erworbenen
Leistungspunkte (ECTS-Punkte) des Studienaufenthaltes.

Für das Praktikum/den Auslandsaufenthalt und den Bericht werden insgesamt 14 Leis¬
tungspunkte vergeben, davon entfallen 4 Punkte auf den Bericht. Das Praktikum wird mit 10
Leistungspunkten bewertet. Bei einem Auslandsstudium müssen ebenfalls 10 Leistungspunkte
(ECTS-Punkte) erworben werden. Die im Ausland erbrachten Studienleistungen werden in
Absprache mit der ausländischen Hochschule in gleicher Höhe anerkannt. Sowohl das Prakti¬
kum als auch das Auslandsstudium und der Bericht sind nicht endnotenrelevant. Falls der
Bericht mit nicht bestanden bewertet wird, darf der/die Studierende den Bericht einmal
nachbessern.

Umfang und Form des Berichts sowie die Modalitäten seiner Bewertung regelt der Prü-
fungsausschuss.
(2) Zur Anfertigung des Abschlussberichtskann nur zugelassen werden, wer den Studien¬
aufenthalt im Ausland oder das Praktikum erfolgreich absolviert hat. § 13 Abs. 7 gilt entspre¬
chend. Der Bericht kann einmal nachgebessert werden. Wird der Bericht auch nach der Nach¬
besserung mit nicht bestanden bewertet, kann er einmal wiederholt werden.

§16
Bachelorarbeit und Bachelorkolloquium

(1) Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit im Rahmen des Bachelorstudiengangs. Sie
soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebe¬
nen Frist ein Problem selbstständig mit wissenschaftlichenMethoden zu bearbeiten und die
Ergebnisse sachgerecht darzustellen. Sie soll einen Umfang von ca. 60.000-75.000 Zeichen
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aufweisen (12 Leistungspunkte). Die Bachelorarbeit kann auf Antrag auch in Form einer
Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prüfungsleistungzu bewertende Beitrag der
bzw. des Einzelnen aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderer objekti¬
ver Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und be¬
wertbar ist und die Anforderungen nach Satz 1 erfüllt.
(2) Die Bachelorarbeit wird von einer vom Prüfungsausschussbestellten Prüferin oder von
einem Prüfer gemäß § 7 Absatz 1 ausgegeben und betreut. Für die Wahl der Themenstellerin
oder des Themenstellers hat die Kandidatin oder der Kandidat ein Vorschlagsrecht. Dies be¬
gründet allerdings keinen Rechtsanspruch.
(3) Soll die Bachelorarbeit in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt
werden, bedarf es hierzu der Zustimmung der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschus¬
ses.

(4) Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt über die Vorsitzende oder den Vor¬
sitzenden des Prüfungsausschusses. Die bzw. der mit der Betreuung beauftragte Prüfende
macht eine diesbezügliche Vorgabe. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist beim Zentralen Prüfungs¬
sekretariat aktenkundig zu machen.
(5) Die Bachelorarbeit ist als Papierausdruck in drei Ausfertigungensowie in digitaler Form
einzureichen. Die technischen Details regelt der Prüfungsausschuss.
(6) Bei Krankheit kann auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten die Frist für die
Abgabe der Bachelorarbeit um höchstens zwei Wochen verlängert werden. Dazu ist die Vor¬
lage eines ärztlichen Attests erforderlich. Erkennt der Prüfungsausschussdie Krankheitsgrün¬
de an, wird dies der Kandidatin bzw. dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt. Die Verlängerung
entspricht der Krankheitszeit.
(7) Die Bachelorarbeit wird in der Regel in deutscher Sprache abgefasst. Sie kann in einer
anderen Sprache abgefasst werden. Die Entscheidung darüber wird gegebenenfalls mit der
Themenstellung durch den Prüfungsausschussgetroffen. Die Arbeit muss ein Titelblatt, ein
Inhaltsverzeichnis sowie ein Quellen- und Literaturverzeichnis enthalten. Die Stellen der
Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, müssen in
jedem Fall unter Angabe der Quellen der Entlehnung kenntlich gemacht werden. Die
Kandidatin oder der Kandidat fügt der Bachelorarbeit eine schriftliche Versicherung hinzu,
dass sie oder er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat.
(8) Die Bachelorarbeitdarf nicht, auch nicht auszugsweise, für einen anderen Studiengang,
den der Studierende abgeschlossen hat. angefertigt worden sein.
(9) Die Bearbeitungszeitfür die Bachelorarbeit beträgt 11 Wochen. Parallel zu der Bearbei¬
tungszeit findet die Übung ..Bachelorkolloquium"statt (4 Leistungspunkte),in der das Expose
und die Präsentation der Ergebnisse vorgestellt werden. Thema, Aufgabenstellung und Um¬
fang sind so zu begrenzen, dass die Bearbeitungsfristeingehalten werden kann. Das Thema
kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeitzurückgege¬
ben werden. Ausnahmsweisekann der Prüfungsausschussim Einzelfall auf begründeten An¬
trag die Bearbeitungsfristum bis zu drei Wochen, bei einem empirischen oder experimentel¬
len Thema bis zu vier Wochen verlängern, wenn die oder der nach Absatz 2 zuständige
Betreuende dies befürwortet.
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§17
Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit

(1) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss Ausfertigung einzureichen;
der Abgabezeitpunkt ist beim Zentralen Prüfungssekretariat aktenkundig zu machen. Bei
Zustellung der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post (Post¬
stempel) maßgebend. Wird die Bachelorarbeit nicht fristgemäß vorgelegt, wird sie mit unge¬
nügend (6,0) bewertet.
(2) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu begutachten und zu bewer¬
ten. Eine der Prüferinnen oder einer der Prüfer soll diejenige bzw. derjenige sein, die bzw. der
das Thema gestellt hat. Die zweite Prüferin oder der zweite Prüfer wird von der oder dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt. Die einzelne Bewertung ist gemäß § 10
Absatz 2 vorzunehmen und schriftlich zu begründen. Die Note für die Arbeit wird aus dem
arithmetischenMittel der beiden Einzelbewertungengemäß § 10 Absatz 3 gebildet, sofern die
Differenz nicht mehr als 2.0 beträgt und die Noten der Einzelbewertungen jeweils mindestens
ausreichend sind. Beträgt die Differenz mehr als 2,0 oder lautet eine Bewertung nicht ausrei¬
chend, die andere aber ausreichend oder besser, wird vom Prüfungsausschusseine dritte Prü¬
ferin oder ein dritter Prüfer zur Bewertung der Bachelorarbeitbestimmt. In diesem Fall wird
die Note aus dem arithmetischen Mittel der drei Noten gebildet. Die Arbeit kann jedoch nur
dann als ausreichend oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten ausreichend
oder besser sind.

(3) Das Bewertungsverfahrenfür die Bachelorarbeit soll vier Wochen nicht überschreiten.
(4) Die Bachelorarbeit und das Bachelorkolloquiumkönnen nur einmal wiederholt werden.
Bei der Wiederholung der Bachelorarbeit ist eine Rückgabe des Themas der Bachelorarbeit in
der in § 16 Absatz 5 genannten Frist jedoch nur zulässig, wenn von der Rückgabemöglichkeit
beim ersten Versuch kein Gebrauch gemacht wurde.
(5) Die Gesamtnote des Moduls 13 ergibt sich zu einem Viertel aus der Note für das Bache¬
lorkolloquium und zu Dreiviertel aus der Note für die Bachelorarbeit.

§18
Anerkennung und Beschränkungen von Leistungspunkten

(1) Aus veranstaltungsbezogenenPrüfungen können Leistungspunkte in den Modulen nur
erworben werden, wenn

1. die Lehrveranstaltungbzw. der Lehrveranstaltungsblockgemäß Modulhandbuch für
den Bachelorstudiengang Musikwissenschaft Bestandteil eines Moduls ist, wobei der
Prüfungsausschussfestlegen kann, dass weitere Veranstaltungenden Modulen zuge¬
ordnet werden,

2. keine Leistungspunkte aus einer Lehrveranstaltung gleichen Inhalts angerechnet wur¬
den. Der Prüfungsausschussbestimmt im Zweifelsfall, welche Lehrveranstaltungen
als gleich anzusehen sind.

(2) Für jede Prüfungsleistung(im Sinne des § 13) werden - sofern die in Absatz 1 genann¬
ten Voraussetzungenerfüllt sind - in dem entsprechenden Modul, dem die Prüfung zugerech¬
net wird, Leistungspunktegemäß der Tabelle des Anhangs angerechnet, wenn die Prüfung mit
der Note ausreichend (4.0) oder besser bewertet wurde.
(3) Für Veranstaltungen des Studium generale werden Leistungspunkte entsprechend des
Studienverlaufsplansim Anhang angerechnet.
(4) Mit der erfolgreich abgeschlossenen Bachelorarbeit (§ 15) werden die im Anhang im
Studienverlaufsplan angeführten Leistungspunkte erworben.
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§19
Bewertung von Modulen

(1) Sobald die Gesamtsumme erforderlicher Leistungspunkte in einem Modul erreicht ist,
können keine weiteren Prüfungsleistungenin diesem Modul erbracht werden und das Modul
gilt als abgeschlossen.Werden in einem Modul mehr Leistungspunkteals die gemäß des An¬
hangs vorgegebenen Leistungspunkte-Summenerzielt, wird die letzte dieser zum Abschluss
des Moduls erforderliche Prüfungsleistung nur mit derjenigen Punktzahl gewichtet, die zur
Erreichung der jeweils zu erzielenden Leistungspunkte-Summe zu diesem Zeitpunkt noch
fehlt.

(2) Nach Abschluss eines Moduls ist dessen Gesamtnote gemäß § 10 zu ermitteln. Eine
einzelne Prüfungsleistungwird dabei mit der Zahl der ihr zugeordneten Leistungspunkte ge¬
wichtet.

§20
Abschluss der Bachelorprüfung

(1) Die Bachelorprüfungist bestanden, sobald die Kandidatin oder der Kandidat die im An¬
hang im Studienverlaufsplanvorgegebene Summe an Leistungspunktendurch veranstaltungs-
bezogene Prüfungen, die Bachelorarbeit, das Bachelor-Kolloquiumund den Studienaufenthalt
im Ausland bzw. Praktikum sowie die entsprechendenAbschlussberichteerreicht hat und alle
Modulnoten der Module, in denen diese Leistungspunkte erworben wurden, mindestens aus¬
reichend (4,0) lauten.
(2) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn

1. ein Modul endgültig nicht bestanden ist oder
2. der Abschlussbericht gemäß § 15 zum zweiten Mal mit einer Note schlechter als

ausreichend (4,0) bewertet wird.
(3) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden, erteilt die oder der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses der Kandidatin oder dem Kandidaten unter Verweis auf die entspre¬
chenden Bestimmungen der Prüfungsordnunghierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Be¬
scheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrungzu versehen.
(4) Studierende, welche aus diesem Studiengang ohne Studienabschlussausscheiden, erhal¬
ten auf Antrag eine Bestätigung über die insgesamt erbrachten Studien- und Prüfungsleistun¬
gen.

§21
Bewertung der Bachelorprüfungund Bildung der Noten

(1) Für die Bestimmung der Gesamtnoten der Bachelorprüfungist § 10 zu beachten.
(2) In der Bachelor-Endnoteerhalten Modul 13 (Bachelorarbeit und Bachelorkolloquium)
ein Gewicht von einem Fünftel und die anderen zwölf Module zusammen ein Gewicht von
vier Fünfteln.

3) Die Prüfungsleistungen der Module 1-12 werden folgendermaßengewichtet: Die Noten
der Prüfungsleistungen der einzelnen Module werden jeweils mit der zugeordneten Leis¬
tungspunktzahl (ECTS-Punkte)multipliziert und dann addiert. Die Summe wird durch 130
(die Gesamtzahl der Leistungspunkte in den endnotenrelevantenModulen) dividiert; das Er¬
gebnis ist die Modul-Gesamtnote der Module 1 bis 12.
(4) Anstelle der Gesamtnote sehr gut wird das Gesamturteil mit Auszeichnungbestanden
erteilt, wenn die Bachelorarbeitmit 1,0 bewertet wird und das gewichtete Mittel der analog
Absatz 2 ermittelten übrigen Prüfungsleistungennicht schlechter als 1,3 ist.
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§22
Bachclorzeugnis, Bescheinigungen von Prüfungs- und Studienleistungen und

Diploma Supplement
(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Bachelorprüfungbestanden, erhält sie oder er
möglichst innerhalb von 4 Wochen über das Ergebnis ein Zeugnis. Das Zeugnis enthält eine
Aufzählung der Fächer und Module, aus denen Leistungspunkteerworben wurden. Weiterhin
enthält das Zeugnis die entsprechenden Modulnoten und die Gesamtnote der Bachelorprü¬
fung. In das Zeugnis werden außerdem die Regelstudienzeitund das Thema der Bachelorar¬
beit mit deren Note aufgenommen.Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte
Prüfungsleistung erbracht worden ist, bzw. im Falle der Bachelorarbeit als letzter Prüfungs¬
leistung das Datum der Abgabe. Das Zeugnis wird von der oder dem Vorsitzenden des Prü¬
fungsausschussesunterzeichnet.
(2) Auf der Grundlage des Bachelorzeugnissesund der Bachelorurkundegemäß § 23 wird
ein Diploma Supplement ausgestellt.

§23
Bachelorurkunde

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin oder dem Kandidaten die Bachelor¬
urkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Bache¬
lorgrades gemäß § 2 beurkundet.
(2) Die Bachelorurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät für Kulturwis¬
senschaften sowie von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschussesunterzeichnet und
mit dem Siegel der Universität Paderborn versehen.

III. Schlussbestimmungen

§24
Ungültigkeit der Bachclorprüfung

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsa¬
che erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschussnachträg¬
lich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen,bei deren Ergebnis die Kandidatin oder der
Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für
nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass
die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung
geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt,
entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzesfür
das Land Nordrhein-Westfalenüber die Rechtsfolgen.
(3) Vor einer Entscheidung ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu ge¬
ben.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach
Ausstellung des Prüfungszeugnissesausgeschlossen.
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(5) Ist die Bachelorprüfunginsgesamt für nicht bestanden erklärt worden, so ist der Bache¬
lorgrad abzuerkennen und die Bachelorurkunde einzuziehen.

Der Bachelorgrad wird aberkannt, wenn sich nachträglich herausstellt, dass er durch Täu¬
schung erworben worden ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irr¬
tümlich als gegeben angesehen worden sind. Über die Aberkennung entscheidet der Fakultäts¬
rat mit zwei Drittel seiner Mitglieder.

Der Kandidatin oder dem Kandidaten wird auf Wunsch bis spätestens einen Monat nach Be¬
kanntgabe der Ergebnisse der jeweiligen Prüfungen Einsicht in ihre oder seine schriftlichen
Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfenden und in die Prüfungsproto¬
kolle gewährt. Die oder der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme;sie oder er
kann diese Aufgabe an die Prüfenden delegieren.

(1) Diese Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Musikwissenschaft tritt am
Ol. Oktober 2007 in Kraft.

(2) Diese Prüfungsordnungwird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Paderborn
(AM Uni. Pb.) veröffentlicht.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Fakultät für Kulturwissenschaftenvom 18. Juni
2008 sowie nach Prüfung der Rechtmäßigkeit durch das Präsidium vom 17. Dezember 2008.

Paderborn, den 04. März 2009 Der Präsident

§26
Einsicht in die Prüfungsakten

§27
Inkrafttreten und Veröffentlichung
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Anhang
Abkürzungen:

A. Art der Veranstaltung
En Ensemble
Ku KünstlerischerUnterricht
LP Leistungspunkt(e)gemäß ECTS (European CommunityCourse Credit Transfer System)
Mdl. Mündlich
P/WP Pflichtveranstaltung/ Pflichtveranstaltungmit Wahlmöglichkeit
Pr Projekt
S Seminar
Sem. Semester
Sg Studium generale
SS Sommersemester
SWS Semesterwochenstunden
TP Teilprüfung(en):Mündliche Präsentationoder schriftliche Hausarbeit
T Tutorium
Ob Übung
V Vorlesung
VP VeranstaltungbezogenePrüfung
WS Wintersemester

Studienverlaufsplan
Im Wahlpflichtbereichund im Studium generale versteht sich die hier angegebene Verteilung
der Leistungspunkteauf die Studiensemesterals Empfehlung. Für das Studium generale wird
auf Angaben zur Semesterwochenstundenzahlverzichtet, da das Verhältnis von Semester¬
wochenstunden und Leistungspunkten in den Fächern stark differiert.

Studiensemester Alle 2 3 « 1 5 6
SWS LP SWS LP SWS LP SWS LP SWS | LP SWS LP LP

Pflichtmodule
1 4

[+4T]
12 2

[+2T]
6 2

(-2T1

6

2 8 12 8 12
3 S 12 8 12
4 4 S 2 4 2 4
5 4 6 4 6
6 6 12 4 8 2 4
7 6 14 4 8 2 6

Pflichtmodule mit Wahlmög¬
lichkeiten
8 6 12 4 '1 2 3
9 6 12 2 6 4 6
10 8 15 4 6 4 9
11 4 6 3 3 1 3
12 7 9 3 3 3 3 1 3
Studium generale 20 5 5 4 6
Praktikum/Auslandsaufent¬
halt/Bericht

14 14

13 Bachelorarbeit und Bache¬
lorkolloquium

1 16 16

Summe 15+2 30 13+2 30 15 30 17 30 11 30 30
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Modulbeschreibungen
Der BachelorstudiengangMusikwissenschaft setzt sich aus insgesamt dreizehn Modulen zu¬
sammen. Die Teilnahme an den Modulen 1-12 ist an keine Voraussetzung geknüpft. Teil¬
nahmevoraussetzungfür Modul 13 ist die Absolvierung der Module 1-12. Voraussetzungfür
die Vergabe von Leistungspunkten ist die jeweils bestandene Modulprüfung:

1. Allgemeine Musikgeschichte (P)
2. Grundlagen I (P)
3. Grundlagen II (P)
4. Berufsfeldbezogene Praxis I: Notation und Edition (P)
5. Musikwissenschaftliches Arbeiten (P)
6. Systematische Musikwissenschaft(P)
7. Berufsfeldbezogene Praxis II: Medien und Projektpräsentation (P)
8. Vertiefung I: Gattungsgeschichte(WP)
9. Vertiefung II: Kulturgeschichte (WP)
10. Vertiefung III: Allgemeine Musikwissenschaft(WP)
11. Künstlerische Zusatzqualifikation:Basismodul (WP)
12. Künstlerische Zusatzqualifikation: Aufbaumodul (WP)
13. Bachelorarbeit und Bachelorkolloquium (P)

Workload
360 Stunden

Leistungspunkte
12

Studiensemester
1./2.

Dauer
2 Semester

Lehrveranstaltungen
Vorlesung: ..Allgemeine Musikgeschichte1"
Tutorium zur Vorlesung
Vorlesung: „Allgemeine MusikgeschichteII"
Tutorium zur Vorlesung

Kontaktzeit
2 SWS
[+2 SWS]
2 SWS
[+2 SWS]

Selbststudium
90 Stunden
30 Stunden
90 Stunden
30 Stunden

Leistungspunkte
4
2
4
2

Modul 1: Allgemeine Musikgeschichte (Pflicht)

Lehrformen
Vorlesungund Tutorium Vorlesung und Tutorium

Gruppengröße
Bis 100

Qualifikationsziele
Überblickswissenzur Musikgeschichte
Inhalte

Epochen der Musikgeschichte und ihr Stilmerkmale
Entwicklung musikalischer Gattungen
KulturgeschichtlichesUmfeld
Auseinandersetzung mit ausgewähltenKlang-. Bild- und Notenbeispielen
HistoriographischeProbleme

Die Vorlesungbehandelt in Teil 1 (Wintersemester)die ältere Musikgeschichte(vor 1800) und in Teil :
mersemester) die neuere Musikgeschichte(von 1800 bis heute)._

(Som-

Prüfungsformen
Das Modul wird abgeschlossen mit einer alle Teilbereiche umfassenden Prüfung in Form einer mündlichen
Prüfung. Form und Dauer werden vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit den Prüfenden festgesetzt und
spätestens zum Vorlesungsbeginn bekannt gegeben. __
Stellenwert der Note in der Endnote
12/180
Häufigkeit des Angebots
Jährlich
Modulbeauftragter und hauptamtlich Lehrende
Das Modul kann grundsätzlichvon jedem hauptamtlich Lehrenden oder von hierfür bestellten Lehrbeauftragten
durchgeführt werden.______
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Modul 2: Grundlagen I (Pflicht)
W orklosd Leistungspunkte Studiensemester
360 Stunden 12 1. 1 Semester
Lehrveranstaltungen Kontaktzeit Selbststudium Leistungspunkte
Seminar: „Lektüre I" 2 SWS 60 Stunden 3
Seminar: „Analyse 1" 2 SWS 60 Stunden 3
Übung: „MusikalischerSatz 1" 4 SWS 120 Stunden 6
Lehrformen 1 Gruppengröße
Seminar, Übung Bis 40

Qualifikationsziele
Kenntnis von historischen Verstehens- und Zugangsweisen zur älteren Musik sowie ihres Aufbaus und ihrer
Satzstrukturen.
Inhalte
Lekure I: ausgewählte Texte zur Musiktheorie bzw. Musikästhetik bzw. Musikkritik aus der Zeit vor 1800:
Analyse I: exemplarische Untersuchungen von Werken aus der Zeit vor 1800; Gattungen und Formen älterer
Musik: MusikalischerSalz 1: grundlegendeAspekte der Satzlehre vor 1800 (einstimmigermodaler Satz, motet¬
tischer Satz. Kontrapunkt.Generalbass.Kantionalsatz etc.).
Prüfungsformen
Das Modul wird abgeschlossen mit einer alle Teilbereiche umfassenden Prüfung in Form einer Klausur. Form
und Dauer werden vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit den Prüfenden festgesetzt und spätestens zum
Vorlesungsbeginnbekannt gegeben.
Stellenwert der Note in der Endnote
12/180
Häufigkeit des Angebots
Jährlich
Modulbeauftragter und hauptamtlich Lehrende
Das Modul kann grundsätzlich von jedem hauptamtlich Lehrendenoder von hierfür bestellten Lehrbeauftragten
durchgeführtwerden.

Modul 3: Grundlagen //(Pflicht)
Workload
360 Stunden

Leistungspunkte
12

Studiensemester
2.

Dauer
1 Semester

Lehrveranstaltungen
Seminar: „Lektüre IT4
Seminar: „Analyse 11"
Übung: „MusikalischerSatz 11"

Kontaktzeit
2 SWS
2 SWS
4 SWS

Selbststudium
60 Stunden
60 Stunden
120 Stunden

Leistungspunkte
3
3
6

Lehrformen
Seminar. Übung

Gruppengröße
Bis 40

Qualifikationsziele
Kenntnis von Verstehens-und Zugangsweisenzur neueren Musik sowie ihres Aufbaus und ihrer Satzstrukturen.
Inhalte
Lektüre II: ausgewählte Texte zur Musiktheoriebzw. Musikästhetikbzw. Musikkritik aus der Zeit nach 1800;
Analyse II: exemplarischeUntersuchungenvon Werken aus der Zeit nach 1800; Gattungen und Formen neuerer
Musik; Musikalischer Satz II: grundlegende Satzprinzipien vom 19. bis 21. Jahrhundert (erweiterte Tonalität,
impressionistischeSatztechniken,Atonalität und Dodekaphonie,Techniken des Arrangements etc.).__
Prüfungsformen
Das Modul wird abgeschlossen mit einer alle Teilbereiche umfassenden Prüfung in Form einer Klausur. Form
und Dauer werden vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit den Prüfenden festgesetzt und spätestens zum
Vorlesungsbeginnbekannt gegeben._
Stellenwert der Note in der Endnote
12/180
Häufigkeit des Angebots
Jährlich
Modulbeauftragter und hauptamtlich Lehrende
Das Modul kann grundsätzlichvon jedem hauptamtlich Lehrendenoder von hierfür bestellten Lehrbeauftragten
durchgeführtwerden.
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Modul 4: Berufsfeldbezogene Praxis I: Notation und Edition (Pflicht)
Workload
240 Stunden

Leistungspunkte Studiensemester
1./2.

Dauer
2 Semester

Lehrveranstaltungen
Übung: „Notation und Edition älterer Musik"
Übung: „Notation und Edition neuerer Musik"

Kontaktzeit
2 SWS
2 SWS

Selbststudium
90 Stunden
90 Stunden

Leistungspunkte
4
4

Lehrformen
Übung

Gruppengröße
Bis 40

Qualifikationsziele
Vermittlung historischer Medienkompetenz: die Fähigkeit zum Verstehen unterschiedlicherNotationssysteme
und ihrer Übertragung in heutige Notationsformen,_
Inhalte
/. Siudiensemester:Notation und Edition einstimmiger (liturgischer) Musik des MA (Neumen. Choralnotation);
Wandel von der modalen zur mensuralen Notierungsweise(einschließlichschwarzer und weißer Mensuralnota¬
tion); Formen der Tabulaturnotation; Übertragung älterer Musik im historischen Wandel. 2. Studiensemester:
Entwicklungen von Techniken des Notendrucks(Typendruck, Stich, Lithografie, fotomechanischesVerfahren);
Erweiterung der Ausführungsbezeichnungenund Zusatzzeichen seit dem 19. Jahrhundert; grafische Notation
und Mischformen im 20. Jahrhundert; kritische Prüfung von Editionskonzeptenfür Musik des 19. bis 21. Jahr-
hunderts; außereuropäischeNotationsformen;mündliche Überlieferungund Notation._
Prüfungsformen
Das Modul wird abgeschlossenmit einer alle Teilbereiche umfassenden Prüfung in Form einer Klausur. Form
und Dauer werden vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit den Prüfenden festgesetzt und spätestens zum
Vorlesungsbeginnbekannt gegeben._
Stellenwert der Note in der Endnote
8/180
Häufigkeit des Angebots
Jährlich
Modulbeauftragter und hauptamtlich Lehrende
Das Modul kann grundsätzlichvon jedem hauptamtlich Lehrendenoder von hierfür bestellten Lehrbeauftragten
durchgeführtwerden._

Modul 5: Musikwissenschaftliches Arbeiten (Pflicht)
Workload
180 Stunden

Leistungspunkte Studiensemester ! Dauer
6 3. Ii Semester

Lehrveranstaltung
Seminar/Übung:„Einführung in die Musikwiss."

Kontaktzeit
4 SWS

Selbststudium
120 Stunden

Leistungspunkte
6

Lehrformen
Seminar und Übung

Gruppengröße
Bis 40

Qualifikationsziele
ÜberblickshafteKenntnis der Forschungs- und Arbeitsgebieteder Musikwissenschaft
BeherrschenunterschiedlichermusikwissenschaftlicherArbeitstechniken

Inhalte
Überblick über die Hauptgebieteder Musikwissenschaft:historische Forschung, Musikpsychologie,Musiksozio¬
logie, systematische Musiktheorie, Musikethnologie, Musikästhetik, Popularmusikforschung,Gender studies,
Musikikonographieetc. Kenntnis von Arbeitsmethodender Musikwissenschaft:Umgang mit Quellen, empiri¬
sche Arbeitsmethoden.Bibliotheks-,Archiv- und Internetarbeitetc.
Prüfungsformen
Das Modul wird abgeschlossenmit einer alle Teilbereiche umfassenden Prüfung in Form einer Klausur. Form
und Dauer werden vom Prüfungsausschussim Benehmen mit den Prüfenden festgesetzt und spätestens zum Vor-
lesungsbeginnbekannt gegeben.
Stellenwert der Note in der Endnote
6/180
Häufigkeit des Angebots
Jährlich
Modulbeauftragter und hauptamtlich Lehrende
Das Modul kann grundsätzlich von jedem hauptamtlich Lehrendenoder von hierfür bestellten Lehrbeauftragten
durchgeführtwerden.__
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Modul 6: Systematische Musikwissenschaft (Pflicht)
Uim-L-lAoilworkioau
360 Stunden

Leist ungspunkte
12

Studiensemester
3./4.

Dauer
2 Semester

Lehrveranstaltungen
Seminar: „Musikhörenund Musikwir¬
kung"
Seminar: „MusikalischeBegabung und
Entwicklung"
Seminar: „Aktuelle Themen der Musik¬
soziologie und Musikpsychologie'*

Kontaktzeit
2 SWS

2 SWS

2 SWS

Selbststudium
90 Stunden

90 Stunden

90 Stunden

Leistungspunkte
4

4

4

Lehrformen Gruppengröße
Seminar Bis 40
Qualifikationsziele
Basiswissen zu psychophysischen Aspekten der Musikwahmehmung, der musikalischen Entwicklungsprozesse
im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter, zu musikalischen Lernprozessen und zur Entstehung emotionaler
Wirkungenvon Musik.
Inhalte
Musikhören und Musikwirkung: Einführung in die Rezeptionsforschung(3. Sem.);
Musikalische Begabung und Entwicklung:Erscheinungsformenmusikalischer Begabung, Diagnose, Testen und
Messen musikalischerBegabung (3. Sem.);
Aktuelle Themen der Musiksoziologieund Musikpsychologie:Musik im Kontext unterschiedlicher sozialer Le¬
benswelten und sozialpsychologischer Bedingtheiten, Anwendungsbereiche der Wirkungen von Musik (4.
Sem.)._
Prüfungsformen
Das Modul wird abgeschlossen mit einer alle Teilbereiche umfassenden Prüfung in Form einer Klausur oder
mündlichen Prüfung oder zwei Hausarbeiten. Form und Dauer werden vom Prüfungsausschuss im Benehmen
mit den Prüfenden festgesetzt und spätestens zum Vorlesungsbeginnbekannt gegeben._
Stellenwert der Note in der Endnote
12/180
Häufigkeit des Angebots
Jährlich
Modulbeauftragter und hauptamtlich Lehrende
Das Modul kann grundsätzlich von jedem hauptamtlich Lehrendenoder von hierfür bestellten Lehrbeauftragten
oder Lehrenden von kooperierendenStudiengängen der UniversitätPaderborndurchgeführtwerden._
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Workhnd
420

Leistungspunkte
14

Studiensemester
4/5.

Dauer
2 Semester

Lehrveranstaltungen
Übung: „Digitale/computergestütztePrä¬
sentation, Edition und Notensatz"
Projekt Teil 1
Projekt Teil 2

Kontaktzeit
2 SWS

2 SWS
2 SWS

Selbststudium
90 Stunden

90 Stunden
150 Stunden

Leistungspunkte
4

4
6

Modul 7: BerufsfeldbezogenePraxis II: Medien und Projektpräsentation (Pflicht)

Lehrformen
Übung und Projekt

Gruppengröße
Bis 40

Qualifikationsziele
Ausbau der Medienkompetenz,insbesondereder Fähigkeiten im Umgang mit elektronischen Medien
Erwerb und Vertiefung fachbezogener Handlungskompetenzen,insbesondere Ermittlung und Auswertung
musikwissenschaftlicherInformationsquellen
Kenntnis und AnwendungzielgruppenspezifischerVermittlungs-und Präsentationsformen
Erfahrungenbei der Organisation von Projekten im Team und in Kooperationmit Institutionenbzw. Unter¬
nehmen.

Inhalte
Übung: Datenstruktur.Funktionsumfang und Leistungsfähigkeitgängiger Notensatzprogramme:archivierungs¬
freundliche Datenstrukturen in den Bereichen Text, Grafik und Musiknotation; Grundlagen computergestützter
Präsentation bzw. Editionen; Kenntnis und kritische Benutzung musikwissenschaftlicherRessourcen im Internet;
Projekt: Während des vierten und fünften Studiensemesterskonzipieren, erarbeiten und präsentieren die Studie¬
renden wissenschaftlicheoder künstlerisch-wissenschaftlicheProjekte zu einem selbst gewählten Thema. Die
Ergebnisseder Projekte werden in der Regel öffentlich präsentiert bzw. dokumentiert. Dabei kann mit außeruni¬
versitären Institutionen (z. B. der Hochschule für Musik Detmold oder der internationalen Komponistinnen-
Bibliothek Unna) oder Wirtschaftsunternehmen kooperiert werden. Die Studierenden erarbeiten die Projekte
weitgehendselbstständig im Team und nutzen dabei die Beratungsangeboteinnerhalb und außerhalb der Univer¬
sität. Der/die Lehrende, der/die das Projekt anbietet, moderiert die Arbeitsschritte,berät die Studierenden bei der
Ermittlung von Informationsquellenund Präsentationsformenund unterstützt sie bei der Herstellung von Kon¬
takten zu kooperierendenPersonen, Institutionenund Unternehmen.
Beispiele möglicher Projekte:

Ausstellung,z. B. in Kooperation mit einem Museum, einem Forschungsinstitutoder einer Bibliothek
Vorbereitungund Durchführungeines Konzert- oder Opernprojektes(Dramaturgie,Programmheft, Modera¬
tion)
Durchführungeines MeisterWerk-Kursesan der HfM Detmold
Zielgruppenorientierte Publikation von Ergebnissen musikwissenschaftlicher Forschungen in gedruckter
oder digitaler Form, als Vortrag oder als Workshop
Publikation einer Edition von musikalischenWerken oder Quellentexten in gedruckter oder digitaler Form
Vorbereitungund Durchfuhrungeiner Tagung oder einer öffentlichenVortragsreihe
Verfassen von Artikeln für gedruckte oder digitale Nachschlagewerke
Aufarbeitungund AuswertungunbearbeiteterNachlässe mit Publikationder Ergebnisse_

Prüfungsformen
Die Modulprüfungsetzt sich aus zwei Prüfungen zusammen. Eine Prüfung wird nach der Übung als Klausur
oder Hausarbeit bzw. Präsentation erbracht; die andere Prüfung wird im Zusammenhang mit dem Projekt in
Form eines Arbeitsberichtssowie einer Präsentationbzw. Dokumentationder Projektergebnisseerbracht._
Stellenwert der Note in der Endnote
14/180
Häufigkeit des Angebots
Jährlich
Modulbeauftragter und hauptamtlich Lehrende
Das Modul kann grundsätzlichvon jedem hauptamtlich Lehrenden oder von hierfür bestellten Lehrbeauftragten
durchgeführtwerden._
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Modul 8: Vertiefung I: Gattungsgeschichte (Wahlpflicht)
Workload
360

Leistungspunkte
12

Studiensemester
3./4.

Dauer
2 Semester

Lehrveranstaltungen
Drei Seminare zu gattungsgeschicht¬
lichen Themen

Kontaktzeit
3 x2 SWS

Selbststudium
3 x 90 Stunden

Leistungspunkte
6+3+3

Lehrformen
Seminar

Gruppengröße
Bis 40

Qualifikationsziele
Das in Modul 1 gewonnene Überblickswissenwird vertieft, indem die Arbeitsbereicheder Musikwissenschaft
(Analyse, Sozialgeschichte,Ästhetik, Musiktheorieetc.) unter gattungsgeschichtlicherPerspektive aufeinander
bezogen werden.
Inhalte
Lehrveranstaltungen beispielsweise zur Geschichte der Motette, Messe, Oper, Kammermusik. Klaviermusik,
Sinfonie, des Liedes oder der populären Musik, die das gewählte Gebiet insgesamt oder anhand exemplarischer
Themenstellungenbehandeln. Dabei werden insbesonderefolgende Aspekte berücksichtigt:

Analyse musikalischerWerke unter gattungsgeschichtlicherPerspektive
Sozialgeschichtlicheund soziologischeAspekte der Gattungen
Gattungstheorieund -ästhetik
Repertoire- und interpretationsgeschichtlicheAspekte_

Prüfungsformen
Die Modulprüfungsetzt sich aus drei veranstaltungsbezogenenPrüfungen zusammen. In einem Seminar werden
zwei Teilprüfungen (6 LP), in den beiden anderen wird je eine Prüfung (je 3 LP) erbracht. Die Prüfungen und
Teilprüfungen können in Form von mündlichen Präsentationen und/oder schriftlichen Hausarbeiten erbracht
werden. Form und Umfang der Nachweise werden vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit den Prüfenden
festgesetzt. Die Bekanntgabe erfolgt spätestens zum Vorlesungsbeginn._____
Stellenwert der Note in der Endnote
12/180
Häufigkeit des Angebots
Jährlich
Modulbeauftragter und hauptamtlich Lehrende
Das Modul kann grundsätzlichvon jedem hauptamtlich Lehrenden oder von hierfür bestellten Lehrbeauftragten
durchgeführtwerden._
Sonstige Informationen
Die Seminare sind aus einem Katalog von Lehrveranstaltungenzu wählen, die sich dem Modul thematisch zu¬
ordnen lassen. Bei der Wahl der Lehrveranstaltungensind mindestens zwei verschiedeneGattungen zu berück¬
sichtigen.
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Modul 9: Kulturgeschichte (Wahlpflicht)
Workload
360

Leistungspunkte
12

Studiensemester
475.

Dauer
2 Semester

Lehrveranstaltungen
Vier Lehrveranstaltungenzur Musik¬
wissenschaftmit überwiegendhistorisch¬
kultureller Thematik

Kontaktzeit
3 x2 SWS

Selbststudium
3x19 Stunden

Leistungspunkte
6+3+3

Lehrformen
Seminar. Übung. Vorlesung

Gruppengröße
Bis 40

Qualifikationsziele
In Lehrveranstaltungen, die besonderes Gewicht auf historische Kontextualisierung und Methodenreflexion
legen, wird das in Modul 1 gewonnene Überblickswissenvertieft und reflektiert._
Inhalte
Behandelt werden Themen, die Musik in den Kontext kultureller, mentalitätsgeschichtlicher,sozialer oder politi¬
scher Entwicklungen stellen. Hierzu gehören Lehrveranstaltungen,die folgende Perspektiven akzentuieren und
ggf. miteinanderkombinieren:

Musik und Literatur, Theater, bildende Kunst oder Architektur
Musikästhetikund Philosophie der Musik
Religion/Theologie
Geschlechterverhältnisse
Sozial-, Regional- und Alltagsgeschichte
Biografik. Konzepte musikalischenKünstlertums

Dabei wird der Auseinandersetzungmit historiographischenMethoden ein besonderes Gewicht beigemessen.
Prüfungsformen
Die Modulprüfungsetzt sich aus drei veranstaltungsbezogenenPrüfungen zusammen. In einem Seminar werden
zwei Teilprüfungen (6 LP), in den beiden anderen wird je eine Prüfung (je 3 LP) erbracht. Die Prüfungen und
Teilprüfungen können in Form von mündlichen Präsentationen und/oder schriftlichen Hausarbeiten erbracht
werden. Form und Umfang der Nachweise werden vom Prüfungsausschussim Benehmen mit den Prüfenden
festgesetzt. Die Bekanntgabe erfolgt spätestens zum Vorlesungsbeginn._
Stellenwert der Note in der Endnote
12/180
Häufigkeit des Angebots
Jährlich
Modulbeauftragter und hauptamtlich Lehrende
Das Modul kann grundsätzlichvon jedem hauptamtlich Lehrenden oder von hierfür bestellten Lehrbeauftragten
oder Lehrenden von kooperierendenStudiengängender Universität Paderborn durchgeführtwerden._
Sonstige Informationen
Die Lehrveranstaltungensind aus einem Katalog von Lehrveranstaltungenzu wählen, die sich dem Modul the¬
matisch zuordnen lassen.
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Modul 10: Vertiefung III: Allgemeine Musikwissenschaft (Pflicht)
Workload
450 Stunden

Leistungspunkte
15

Studiensemester
4./5.

Dauer
2 Semester

Lehrveranstaltungen
Vier Lehrveranstaltungenaus den Bereichen
Populäre Musik, Musikethnologie,Historische
Musikwissenschaft,SystematischeMusikwis¬
senschaft, Gender Studies und Instrumenten¬
kunde

Kontaktzeit
4x2 SWS

Selbststudium
4x120 Stunden

Leistungspunkte
6+3+3+3

Lehrformen
Seminar. Übung, Vorlesung

Gruppengröße
Bis 40

Qualifikationsziele
Vertiefung der musikwissenschaftlichenGesamtkompetenz in den Gebieten Populäre Musik, Musikethnologie,
Historische Musikwissenschaft,SystematischeMusikwissenschaft.Gender Studies und Instrumentenkunde.
Inhalte
Die einzelnen Lehrveranstaltungenbilden gemäß ihrer Ausrichtungdie inhaltlichenSchwerpunkte._
Prüfungsformen
Die Modulprüfungsich aus vier veranstaltungsbezogenenPrüfungen zusammen. In einem Seminar werden zwei
Teilprüfungenvorgelegt (6 LP), in den drei anderen wird je eine Prüfung (je 3 LP) vorgelegt. Die Prüfungen und
Teilprüfungen können in Form von mündlichen Präsentationen und/oder schriftlichen Hausarbeiten erbracht
werden. Form und Umfang der Nachweise werden vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit den Prüfenden
festgesetzt. Die Bekanntgabeerfolgt spätestens zum Vorlesungsbeginn._
Stellenwert der Note in der Endnote
15/180
Häufigkeit des Angebots
Jährlich
Modulbeauftragter und hauptamtlich Lehrende
Das Modul kann grundsätzlich von jedem hauptamtlich Lehrenden oder von hierfür bestellten Lehrbeauftragten
durchgeführtwerden.
Sonstige Informationen
Die Lehrveranstaltungensind aus einem Katalog von Lehrveranstaltungenzu wählen, die sich dem Modul the¬
matisch zuordnen lassen. Bei der Wahl der Veranstaltungen sind mindestens zwei verschiedene Gebiete zu
berücksichtigen.

Modul 11: Künstlerische Zusatzqualifikation Basismodul (Wahlpflicht)
Workload
180 Stunden

Leistungspunkte
6

Studiensemester
1.-2.

Dauer
2 Semester

Lehrveranstaltungen
KünstlerischerUnterricht aus
dem Angebot der HfM Detmold;
Teilname an einem Ensemble

Kontaktzeit
1 + 1 SWS Künstleri¬
scher Unterricht; 2 SWS
Ensemble

Selbststudium
KünstlerischerUnter¬
richt: 2 x 75 Stunden

Leistungspunkte
6 (2 + 3 Künstlerischer
Unterricht; 1 Ensemble)

Lehrformen
Einzelunterrichtund Ensemble
Gruppengröße
Einzel- bzw. Kleingruppenunterrichtund Ensemble nach Maßgabe der Hochschule für Musik Detmold
Qualifikationsziele
Vertiefung des musikalischenWissens und Verstehens durch eine künstlerisch-praktischeZusatzqualifikation.
Inhalte
Künstlerischer Unterricht; zur Auswahl stehen Instrumental- oder Vokalunterricht, ggf. Dirigieren, Komposi¬
tion/Musiktheoriesowie die Teilnahme an einem Ensemble.
Prüfungsformen
Das Modul wird abgeschlossen mit einer alle Teilbereiche umfassenden Modulprüfung. Sie besteht aus künstle¬
risch-praktischer instrumentaleroder vokaler Darbietung/Präsentationim Zusammenhang mit dem künstlerischen
Unterricht sowie dem Nachweis kontinuierlicherund aktiver Teilnahme an einem Ensemble.
Stellenwert der Note in der Endnote
6/180
Häufigkeit des Angebots
Jedes Semester
Modulbeauftragter und hauptamtlich Lehrende
Das Modul wird durch Lehrende der Hochschule für Musik Detmold du rchgeführt.
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Modul 12: Künstlerische Zusatzqualifikation Aufbaumodul (Wahlpflicht)
Workload
360 Stunden

Leistungspunkte
9

Studiensemester
3.-5.

Dauer
3 Semester

Lehrveranstaltungen
KünstlerischerUnterricht aus dem
Angebot der HfM Detmold;
Teilnahmean einem Ensemble

Kontaktzeit
1 + 1 + I SWS Künst¬
lerischer Unterricht;
2 + 2 SWS Ensemble

Selbststudium
Künstlerischer Unter¬
richt:
3 x 105 Stunden

Leistungspunkte
9 (2 + 2 + 3 Künstle¬
rischer Unterricht;
1+1 Ensemble)

Lehrformen
Einzelunterrichtund Ensemble
Gruppengröße
I und Ensemble
Qualifikationsziele
Vertiefung des musikalischenWissens und Verstehens durch eine künstlerisch-praktischeZusatzqualifikation.
Inhalte
Künstlerischer Unterricht. Zur Auswahl stehen Instrumental- oder Vokalunterricht,ggf. Dirigieren, Komposi¬
tion/Musiktheoriesowie die Teilnahme an zwei Ensembles.
Prüfungsformen
Das Modul wird abgeschlossenmit einer alle Teilbereiche umfassenden Modulprüfung.Sie besteht aus künstle¬
risch-praktischer instrumentaler oder vokaler Darbietung/Präsentation im Zusammenhang mit dem künstleri¬
schen Unterricht sowie dem Nachweis kontinuierlicherund aktiver Teilnahme an einem Ensemble.
Stellenwert der Note in der Endnote
9/180
Häufigkeit des Angebots
Jedes Semester
Modulbeauftragter und hauptamtlich Lehrende
Das Modul wird durch Lehrende der Hochschule für Musik Detmold durchgefühlt.
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Modul 13: Bachelorarbeit und Bachelorkolloquium
Workload
480 Stunden

Leistungspunkte
6

Studiensemester
6.

Dauer
1 Semester

Lehrveranstaltungen
Übung: „Bachelor-Kollo¬
quium"

Kontaktzeit
Übung in Kompaktphasen,
insgesamt 15 Stunden

Selbststudium
465 Stunden

Leistungspunkte
4+12

Lehrformen
Übung_

Gruppengröße
Bis 20

Qualifikationsziele
Selbstständige Erarbeitung eines Problems mit wissenschaftlichen Methoden; sachgerechte Darstellung der
Ergebnisse in Form einer schriftlichen Hausarbeit sowie unter Anwendung mündlicher Präsentationsformen,
Kompetenzzur BeurteilungwissenschaftlicherArbeitsweisen_
Inhalte
a) Übung in drei Kompaktphasen:

1. Phase: Erarbeitung einer Themen- und Problemstellung für die BA-Arbeit: Recherche nach Literatur
und Quellen

2. Phase: Präsentation und Diskussion eines Exposes der BA-Arbeit
3. Phase: Präsentationder Arbeitsergebnisseals mündlicher Vortrag

b) BA-Arbeit: Die BA-Arbeit wird selbstständig verfasst; Beratung durch die Lehrenden wird angeboten._
Teilnahmevoraussetzungen
Absolvierungder Module I bis 12
Prüfungsformen
Die Modulprüfungsetzt sich aus einer veranstaltungsbezogenenPrüfung sowie der BA-Arbeit zusammen. In der
Übung wird eine Teilprüfung (4 LP) in Form einer mündlichen Präsentation vorgelegt. Form und Umfang der
Prüfung werden vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit den Prüfenden festgesetzt. Die Bekanntgabe erfolgt
spätestens zum Vorlesungsbeginn. Umfang sowie Modalitäten der Betreuung und Bewertung der BA-Arbeit
durch Prüferinnen und Prüfer regelt der Prüfungsausschuss._
Stellenwert der Note in der Endnote
1/5 (36/180)
Häufigkeit des Angebots
Jährlich
Modulbeauftragter und hauptamtlich Lehrende
Das Modul kann grundsätzlichvon jedem hauptamtlich Lehrenden durchgeführtwerden.
Sonstige Informationen
BA-Kolloquiumund BA-Arbeit finden in zeitlicher Überschneidungmiteinanderund mit dem Praktikum statt.
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Studium generale
Workload
600 Stunden

Leistungspunkte
20

Lehrveranstaltungen
Nach Wahl

Kontaktzeit
Umfang von Kontaktzeit und Selbststudium
nach Maßgabe der gewählten Fächer bzw.
Veranstaltungen. _

Studiensemester
1.-5.

Dauer
5 Semester
Leistungspunkte
20

Lehrformen
Nach Wahl
GruppengrSBe
Bis 40
Qualifikationsziele
Zusätzliche Lehrveranstaltungenim Studium generale dienen der Erweiterung der allgemeinen Wissensbreite.
Sie sind als das Studium begleitende Vorlesungen.Seminare oder Übungen zu absolvieren, wobei eine Gesamt¬
zahl von 20 Leistungspunktenzu erreichen ist. Es wird empfohlen, im ersten und zweiten Semester jeweils 5
Leistungspunkte(Arbeitsaufwand jeweils 150 Stunden), im dritten Semester 4 Leistungspunkte(Arbeitsaufwand
120 Stunden) und im fünften Semester 6 Leistungspunkte (Arbeitsaufwand 180 Stunden) zu erwerben._
Inhalte
Nach Wahl und Angebot der betreffendenFächer
Prüfungsformen
Die Modulprüfung setzt sich zusammen aus veranstaltungsbezogenenTeilleistungenje nach Anzahl der be-
suchten Veranstaltungenund nach den Vorgaben des jeweiligen Faches._
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten
Die Leistungspunktewerden nach Maßgabe des jeweiligen Faches bzw . Moduls vergeben.
Stellenwert der Note in der Endnote
Nicht endnotenrelevant
Häufigkeit des Angebots
Jedes Semester
Modulbeauftragter und hauptamtlich Lehrende
Das Modul kann grundsätzlichvon jedem hauptamtlich Lehrenden oder von hierfür bestellten Lehrbeauftragten
sowie weiteren Lehrenden der UniversitätPaderborn durchgeführt werden.

Praktikum/Auslandsaufenthalt
Dauer: mindestens zwei Monate Studiensemester: 6.
Arbeitsaufwand: 420 Arbeitsstunden Leistungspunkte:14

Das Praktikum in einer Einrichtung des Musiklebens des In- oder Auslands, ein berufsqualifi¬
zierender Auslandsaufenthaltoder ein Studienaufenthaltan einer ausländischen Hochschule
dienen der Professionalisierungund Intensivierung vornehmlich im Blick auf den Erwerb
berufspraktischer, ggf. auch sprachlicher Kompetenzen.

Über den Verlauf des Praktikums/Auslandsaufenthaltesist spätestens bis zum Ende des
sechsten Semesters ein Bericht im Umfang von ca. 10.000-15.000 Zeichen (4 Leistungs¬
punkte) zu verfassen, der die besuchte Institution/Einrichtung/Firmanäher beschreibt, sowie
die eigenen Tätigkeitsfelderund Erfahrungen während der Dauer des Aufenthaltes darstellt.
Beizufügen ist eine Bescheinigung der entsprechendenInstitution/Einrichtung/Firmaüber die
erfolgreiche Durchführung des Praktikums bzw. eine Bescheinigung über die erworbenen
Leistungspunkte (ECTS-Punkte) des Studienaufenthaltes.

Für das Praktikum/den Auslandsaufenthalt und den Bericht werden insgesamt 14 Leis¬
tungspunkte vergeben, davon entfallen 4 Leistungspunkteauf den Bericht. Das Praktikum
wird mit 10 Leistungspunktenbewertet. Bei einem Auslandsstudium müssen ebenfalls 10
Leistungspunkte (ECTS-Punkte) erworben werden. Die im Ausland erbrachten Studienleis¬
tungen (ECTS) werden in Absprache mit der ausländischen Hochschule in gleicher Höhe
anerkannt. Sowohl das Praktikum als auch das Auslandsstudiumund der Bericht sind nicht
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endnotenrelevant. Falls der Bericht mit nicht bestanden bewertet wird, darf der/die Studie¬
rende den Bericht einmal wiederholen.

Umfang und Form des Berichts sowie die Modalitäten seiner Bewertung regelt der Prü-
fungsausschuss.

Erläuterung zur Ermittlung des Stellenwerts der Modulnoten in der Endnote
Die Prüfungsleistungender Module 1-12 werden folgendermaßen gewichtet: Die Noten der
Prüfungsleistungen der einzelnen Module werden jeweils mit der zugeordneten Leistungs¬
punktzahl (ECTS-Punkte) multipliziert und dann miteinander addiert. Die Summe wird durch
130 (die Gesamtzahl der Leistungspunkte in den endnotenrelevantenModulen) dividiert; das
Ergebnis ist die Modul-Gesamtnote. In der BA-Endnote erhält die BA-Arbeit ein Gewicht von
einem Fünftel und die Modul-Gesamtnote ein Gewicht von vier Fünfteln.

Modulübersicht
Aufteilung auf die Semester:

Sera. SWS LP Zusammensetzung
der LP

Module Anmerkungen

1. WS 15 + 2T
(+ Sg)

30 6+12-4 + 3(^5) 1,2,4, 11, Sg

2. SS 13 + 2T
(+ Sg)

30 6+12+ 4+ 3 (+5) 1,3,4, 11, Sg

3. WS 15(- Sgl 30 6-8-9 + 3 (+4) 5, 6, 8, 12, Sg
4. SS 17 30 4+8+3+6+6+3 6. 7. 8, 9, 10, 12
5. WS 11(- Sg) 30 6 + 6 + 9 + 3 (+6) 7, 9, 10, 12, Sg Geringere SWS-Belastungwegen

hohem Aufwand für Projekt
6. SS 1 30 14 + 4 + 12 13 Praktikum + Bachelor-Kolloquium+

Bachelor-Arbeit

Summe 70 + Sg + 4T
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Module A. SWS LP PI Prüfungsleistung Zeitpunkt
WP (Empfehlung)

1. Allgemeine Musikgeschichte: 4|+4| 12 1.-2. Sem.
Allgemeine Musikgeschichte I (Altere) V 2 4 p \ 1.II Dnlfimn\iui. i ruiiing (1.)
+ Tutorium T [-2] 2 p (1.)
Allgemeine Musikgeschichte II (Neuere) V 2 4 p (2.)
+ Tutorium T 1+21l 2 p ----- (2.)............
2. Grundlagen I: 8 12 1. Sem.
Lektüre von Quellentexten I S 2 3 p Klausur (1.)
Analvse I s 2 3 p (1.)
Musikalischer Satz I Ob 4 6 p (1-)

3. Grundlagen II: g 12 2. Sem.
Lektüre von Quellentexten II s 2 3 p Klausur (2.)
Analyse II s 2 3 p (2.)
Musikalischer Satz II Ob 4 6 p (2.)

4. Berufsfeld bezogene Praxis 1: 4 8 1.-2. Sem.
Notation u. Edition älterer Musik Ob 2 4 p Klausur (I.)
Notation und Edition neuerer Musik Üb 2 4 p (2.)

5. Musikwissenschaftliches Arbeiten: 4 6
---.---

3. Sem.
Einführung in die Musikwissenschaft s 2 6 p Klausur (3.)
(Seminar und Übung) Üb 2 p (3.)

6. Systematische Musikwissenschaft: 6
-
12 3.^1. Sem.

Musikhören und Musikwirkung S p Klausur oder (3.)
Musikalische Begabung und Entwicklung s 2 4 p mdl. Prüfung (3)
Aktuelle Themen der Musiksoziologie und Musikpsycho¬ s 2 4 p oder Hausarbeit (4.)
logie

7. Berufsfeldbezogene Praxis II:
Ob

6 14
----
4.-5. Sem.

Digit. Präsentation, Edition, Notensatz 2 4 p Klausur/Hausarbeit (4.)v '
Projekt Teil I Pr 2 4 p (4 )v '
Projekt Teil II l'r 2 6 p Präsentation (5.)

8. Vertiefung I. Gattungsgeschichte: 6 12 3.-4. Sem.
Drei Seminare zu gattungsgcschichtlichen Themen s 2 3 WP VP (3.)s 2 6 WP VP in 2 TP (3.)s 2 3 WP VP (4.)----------
9. Vertiefung II. Kulturgeschichte: 6 12 4.-5. Sem.
Drei Seminare zu kulturgeschichtlichen Themen s 2 6 WP \/D "»TUVr in 1 Ir (4)s 2 3 WP VP (5.)
--------- s 2- 3 WP VP (5.)

10. Vertiefung IN. Allgemeine Musikwissenschaft: 8 15 4.-5. Sem.
Vier Seminare zu Populärer Musik, Musikethnologie, § 2 3 WP VP (4.)
Systematischer und Historischer Musikwissenschaft, s 2 3 WP VP (4.)
Gender Studies (o. ä.) s 2 6 WP VP in 2 TP (5.)
-----_---------- s 2 3 WP VP (5.)

11. Künstlerische Zusatzqualifikation. Basismodul: 4 6 1.-2. Sem.
Künstlerischer Unterricht aus dem Angebot der HfM En 2 1 WP (1.)
I V't \]■!ueimoiu ku 1 2 WP Darbietung/ Präsen¬

('■)

------- Ku 1 3 WP tation (2.)

12. Künstlerische Zusatzqualifikation. Aufbaumodul: 7 9 3.-5. Sem.
Künstlerischer Unterricht aus dem Angebot der HfM bn 2 WP (3.)
Detmold En 2 1 WP Aufführung (4.)

Ku 1 2 WP (3.)
ku 1 2 WP Darbietung' Präsen¬ iA \V*-)
Ku 3 WP tation (5.)

13. Bachelorarbeit und Bachelorkolloquium: 16 6. Sem.
Bachelor-Kolloquium Ob 4 p
Bachelor-Arbeit 12 BA-Arbeit

Praktikum, Praktikumsbericht: 14

Studium generale: 20 1.-3./5. Sem.
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Zuordnung des Studiengangs

Hochschule Universität Paderborn
Fachbereich/Fakultät Fakultät für Kulturwissenschaften
Dekan/Dekanin Prof. Dr. Volker Peckhaus
Ansprechpartner im Fach (Name, Adresse, Telefon, Fax, E-Mail)
Prof. Dr. Werner Keil
Musikwissenschaftliches Seminar Detmold/Paderborn
Gartenstraße 20
32756 Detmold
Tel.: 05231-975660, Fax: 05231-975668
Email: keil'ai.mail.upb.de
Bezeichnung des Studiengangs
BA-Studiengang Musikwissenschaft
Fachwissenschaftliche Zuordnung [ ] Naturwissenschaften, Mathematik

[ ] Ingenieurwissenschaften, Informatik
[ ] Medizin, Pflege- und Gesundheitswissen¬
schaften
[x] Sprach- und Kulturwissenschaften
[ ] Sozial-, Rechts- und Wirtschaftswissen¬
schaften
[ ] Kunst, Musik, Design, Architektur
[ ] Lehramt

Regelstudienzeit in Semestern
6 Semester
Vorgesehener Abschlussgrad
Bachelor of Arts
Art des Studiengangs [x] grundständig [ ] weiterbildend

[ ] konsekutiv [ 1 nicht-konsekutiv
Bei Masterstudiengängen: angestrebter
Profiltyp
Bei MA-Studiengängen an Fach¬ [ ] ja [] nein
hochschulen:
Zulassung höherer Dienst beantragt

Wann soll das Studienangebot anlaufen bzw. wann ist es angelaufen?
Wintersemester 2007/2008

Studienform [x] Vollzeit
[ ] berufsbegleitend
[ ] Teilzeit
[ ] Fernstudium
[ ] Dualer Studiengang
[ ] sonstige

Studienbeiträge [ ] nein [x] ja
Website des Studiengangs in Vorbereitung
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Kurzbeschreibung des Studiengangs
Der Bachelor-StudiengangMusikwissenschaft ist ein grundständigeswissenschaftliches Stu¬
dium, das nach sechs Semestern mit dem Bachelor zu einem ersten berufsqualifizierenden
Abschluss führt. Den Studierenden wird ein Überblick über die Musik in ihrer Gesamtheit, in
ihren ästhetischen Dimensionen und ihrer gesamten historischen und kulturellen Einbettung
vermittelt. Der Studiengang vereint universitäre Studienanteile zu Historischer Musikwissen¬
schaft, zu Systematischer Musikwissenschaft,zu Populärer Musik, Musikethnologie,Musik¬
pädagogik und Gender Studies mit einem Zusatzangebot praktisch-künstlerischenUnterrichts
der Hochschule für Musik Detmold. Hinzu tritt eine starke Komponente berufsfeldbezogener
Praxis in Form von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungenzu Editions-, Präsentations- und
Vermittlungstechniken.

Hierdurch sollen den Studierenden unter Berücksichtigungder Anforderungenund Verän¬
derungen in der Berufswelt die erforderlichenFachkenntnisse,Fähigkeiten und Methoden so
vermittelt werden, dass sie zu selbstständiger wissenschaftlicherArbeit, zu kritischer Einord¬
nung der wissenschaftlichenErkenntnisse sowie zu deren Vermittlung befähigt werden. Ba¬
sierend auf diesen Fähigkeiten werden die Absolventen in die Lage versetzt, auf die vielfälti¬
gen und sich ständig verändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes flexibel zu reagieren
und so die zahlreichen Tätigkeitsfelder, in denen Musikwissenschaftlerbeschäftigt sind -
etwa im Verlags- und Editionswesen, in Konzert- und Musiktheaterdramaturgie,in Rundfunk
und Fernsehen, im Kulturmanagement,in Publizistik, Privatwirtschaft, Stiftungswesen,admi¬
nistrativen Bereichen wie etwa Kulturämtern und Kulturdezernatensowie in der außerschuli¬
schen und außeruniversitärenBildungsarbeit -, ausfüllen zu können.

Die Organisationsformdes Studiums ist zudem auf den Erwerb von Schlüsselqualifikatio¬
nen wie Sozialkompetenz,Medienkompetenzund Handlungskompetenzausgerichtet, die die
Studierenden befähigen, das vermittelte Fachwissen kompetent einsetzen und sich innerhalb
der eigenen Disziplin und über sie hinaus mit anderen Persönlichkeiten adäquat auseinander¬
setzen zu können.

Der Studiengang ist modular aufgebaut und wird in Kooperation von der Universität Pader¬
born und der Hochschule für Musik Detmold verantwortet; die Studierenden sind dabei or¬
dentlich eingeschriebene Studentinnen und Studenten der Universität Paderborn sowie Zweit¬
hörerinnen und Zweithörer an der Hochschule für Musik Detmold. Die Regelstudienzeit be¬
trägt 6 Semester. Insgesamt werden 180 Leistungspunkte erworben; sie verteilen sich auf
dreizehn Module mit zusammen 146 Leistungspunktensowie auf Studium generale und Prak¬
tikum mit zusammen 34 Leistungspunkten. Der Studiengang ist integrativ konzipiert und
strukturell mit den bereits bestehenden Studiengängen an der Hochschule für Musik Detmold
sowie an der Universität Paderborn vernetzt.



Hrsg: Präsidium der Universität Paderborn
Warburger Str. 100 • 33098 Paderborn


	[Seite]
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	[Seite]

